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A. Einleitung

In der vorliegenden Arbeit wird ausschliesslich das generische Maskulinum verwendet. Die

Personenbezeichnungen beziehen sich jeweils auf samtliche Geschlechter.
. Ausgangslage

Veranderungen an seinem Eigentum vorzunehmen, ist ein grundsatzliches Recht des Eigen-
timers." Bei Wohnbauten kann insb. ein erweitertes Platzbediirfnis der Beweggrund fiir An-
derungen baulicher Art darstellen. Befindet sich das Eigenheim in einer Nichtbauzone, sehen
sich die Bauherren mit diversen Einschrankungen konfrontiert. In welchem Umfang eine Er-
weiterung der Wohnbaute realisiert werden kann, ist anhand der bundesrechtlichen Vorga-

ben sowie unter Beriicksichtigung der jeweiligen kantonalen Praxis abzuklaren.

Der Umfang dieser Arbeit Iasst lediglich eine Teilbeleuchtung der Thematik zu. Der Fokus
liegt nachstehend auf durch bauliche Massnahmen erfolgte Erweiterungen von bestehenden
Wohnbauten in der Landwirtschaftszone, welche dauerhaft genutzt werden. Die Ausflhrun-
gen beschranken sich auf den Um- bzw. Anbau von Wohngebauden, weshalb Neubauten
(insb. das «Stockli») ausgeklammert werden. Auf die Behandlung von Wohnbauerweiterun-
gen von Maiensassen oder anderen bloss zeitweise genutzten Bauten wird verzichtet. Reine

Zweckanderungen sowie baubewilligungsfreie Arbeiten werden ebenfalls nicht behandelt.

Hat die Wohnbauerweiterung die Entstehung einer Zweitwohnung zur Folge, ist die Zweit-
wohnungsgesetzgebung zu beachten.? Diese Arbeit beschrankt sich auf Erweiterungen der
Erst- oder Hauptwohnung und lasst agrotouristische Intentionen ausser Betracht.® Die Be-
rucksichtigung des ZWG beim Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung und der anschlies-
senden landwirtschaftsfremden Weiternutzung von Maiensassen wird ebenfalls nicht Gegen-
stand der nachstehenden Ausfiihrungen sein.* Ohnehin werden in Art. 11 Abs. 3 ZWG Vor-

schriften Gber das Bauen ausserhalb der Bauzone vorbehalten.
1. Kantonale Praxis

Bei der Erteilung von ordentlichen Baubewilligungen kdnnen die Kantone unter Einhaltung
des Bundesrechts eigene Regeln erlassen (vgl. Art. 22 Abs. 3 RPG). Im Rahmen der Aus-
nahmebewilligungen ausserhalb der Bauzone sind kantonale Besonderheiten méglich, wenn
auch aufgrund der weitgehend abschliessenden bundesrechtlichen Regelungen nur in ein-

geschranktem Umfang. Der kantonale Spielraum wird durch entsprechende Erlasse oder die

WOLF/WIEGAND, BSK ZGB I, Art. 641, N 33.

Vgl. JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 73 f.
Vgl. MOSCHING, SHK ZWG, Art. 2, N 1 und 25.

Vgl. MOSCHING, SHK ZWG, Art. 2, N 21.

AW N =



Gerichts- und Verwaltungspraxis ausgeschopft. Dies kann zu einer uneinheitlichen Handha-
bung innerhalb der Schweiz flihren. In der zu behandelnden Thematik existieren diverse kan-
tonale Praxisrichtlinien in Form von Leitfaden, Merkblattern oder Planungshilfen. Es beste-
hen teilweise erhebliche Unterschiede zwischen den Kantonen, sofern iberhaupt Regelun-

gen publiziert wurden.

Die kantonale Praxis ist in vorliegender Arbeit von grosser Relevanz, zumal das Mass von
zuldssigen Wohnbauerweiterungen je nach Kanton stark variieren kann. Es sind beinahe
keine regionalen Gemeinsamkeiten erkennbar und nicht alle Kantone haben zu samtlichen
bedeutsamen Fragestellungen eine Praxis veroffentlicht. Eine Eingrenzung oder die Be-
leuchtung bloss gewisser Kantone ist daher nicht moglich. In den nachfolgenden Ausfuhrun-
gen wird daher punktuell auf verschiedene kantonale Handhabungen eingegangen, wobei

kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben wird.
B. Landwirtschaftszone

Das verfassungsmassige Ziel der Raumplanung zur zweckmassigen und haushalterischen
Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes (vgl. Art. 75 Abs. 1 BV)
wurde durch den Erlass des RPG konkretisiert.> Hierfir wurden u.a. verschiedene Nut-

zungszonen festgelegt, insb. die Landwirtschaftszone (vgl. Art. 14 Abs. 2 RPG).®
l. Zweck und Definition

Ein zentrales Bediirfnis der Raumplanung ist die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet.’
Mit der Einfuhrung der Gewasserschutzgesetzgebung im Jahr 1972 wurde dieses Anliegen
fur samtliche Kantone verbindlich festgesetzt.® Neben dem Landschaftsschutz und der Ver-
hinderung der Zersiedelung ist die Umsetzung dieses Ziels essentiell fiir die Landwirtschaft.®
Zur Ausfuhrung der landwirtschaftlichen Tatigkeit und Erflllung derer Multifunktionalitat be-
notigt es unbebaute, grosse, zusammenhangende Flachen.'® Zudem ermdglicht der tiefere
Bodenpreis von nicht Giberbaubarem Land den Landwirten eine wirtschaftliche Produktion.
Die Ausscheidung von Landwirtschaftszonen als grundsatzliche Nichtbauzonen stellt daher

die Existenz von landwirtschaftlichen Betrieben sicher.'?

5 Vgl. HANNI, S. 67 ff.

6 Vgl. HANNI, S. 155; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16, N 7.

7 \WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 1, N 18.

8 HANNI, S. 67; MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 1.

9  WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 3, N 18 ff.

10 Vgl. CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.38; HANNI, S. 184 f.; MUGGLI, PraxKomm RPG, Vorb. zu
Art. 16 bis 16b, N 6.

11 MUGGLI, PraxKomm RPG, Vorb. zu Art. 24 bis 24e und 37a, N 17.

12 HANNI, S. 185; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16, N 13.



Die Legaldefinition der Landwirtschaftszone umfasst zwei Elemente: Entweder muss sich
das Land fir die entsprechende Nutzung eignen sowie flir die landwirtschaftliche Aufgaben-
erfillung bendtigt werden (Art. 16 Abs. 1 lit. a RPG) oder es wird im Gesamtinteresse land-
wirtschaftlich bewirtschaftet (Art. 16 Abs. 1 lit. b RPG). Der Boden muss folglich aufgrund
seiner Beschaffenheit und dem 6rtlichen Klima eine Nutzung gemass Art. 3 LwG zulassen.™
Eignet sich das Land, so schliesst dies aufgrund der multifunktionellen Landwirtschaft grund-
satzlich den Bedarf mit ein, weshalb dem zweiten Kriterium des Art. 16 Abs. 1 lit. a RPG kei-
ne namhafte eigenstandige Bedeutung zukommt.' Ist die Eignung oder der Bedarf nicht ge-
geben, kann der Boden gleichwohl der Landwirtschaftszone zugewiesen werden, wenn ein
Gesamtinteresse an der Freihaltung des Landes besteht (bspw. zur Sicherung von Produkti-

onsflachen fir Notzeiten, zum Landschaftsschutz etc.)."
Il. Bauen in der Landwirtschaftszone

Die Landwirtschaftszone gehort grundsatzlich zum Nichtbaugebiet.'® Das RPG lasst jedoch
sowohl im Rahmen von ordentlichen als auch von ausserordentlichen Baubewilligungen
Bauten und Anlagen in der Landwirtschaftszone zu."” Angesichts des Grundsatzes sind die
Bewilligungen jedoch an strenge Voraussetzungen gekniipft.’® Selbst bei zonenkonformen

Bauten herrscht eine restriktive Bundesgerichtspraxis.'®

Damit eine ordentliche Baubewilligung erteilt werden kann, muss zum einen die Baute zo-
nenkonform und zum anderen das Land erschlossen sein (Art. 22 Abs. 2 lit. a und b RPG).
Sofern die Baute nicht zonenkonform ist, sehen die Art. 24 ff. RPG Ausnahmetatbestande fiir

das Bauen in der Landwirtschaftszone vor.
1. Zonenkonforme Bauten
a. Im Allgemeinen

Eine Baute ist in der Landwirtschaftszone zonenkonform, wenn sie zur landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung oder fiir den produzierenden Gartenbau nétig ist (Art. 16a Abs. 1 RPG).2°
Der Bundesrat hat in Art. 34 Abs. 1 bis 3 RPV in Anlehnung an Art. 3 LwG festgelegt, was

3 MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 79 f.; RUCH/MUGGLI, PraxKkomm RPG, Art. 16, N 20 f.

4 Vgl. RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16, N 27.

5 HANNI, S. 189; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16, N 28 f.; STALDER, Bernisches Verwaltungs-
recht, N 60.

16 CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.38; MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 79.

7 KeHRLI, Handbuch zum Agrarrecht, N 48.

8 MUGGLI, PraxKomm RPG, Vorb. zu Art. 16 bis 16b, N 20.

9 Anstatt vieler: vgl. Urteile des BGer 1C_460/2018 vom 14. Marz 2019 E. 4.5; 1C_647/2012 vom
3. September 2014 E. 12; 1C_67/2007 vom 20. September 2007 E. 3.4.

20 Vorschriften zur Gewinnung von Biomasse (Art. 16a Abs. 1°is RPG) sowie zu Speziallandwirt-
schaftszonen (Art. 16a Abs. 3 RPG) werden in vorliegender Arbeit nicht behandelt.



unter Bauten fiir die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zu verstehen ist.?! Grundséatzlich
muss der Boden in der Gesamtbetrachtung einen zwingenden Produktionsfaktor flr den Be-
trieb darstellen, damit eine Baute als zonenkonform gilt.?? Spielt der Boden nur eine unterge-
ordnete Rolle, handelt es sich um eine innere Aufstockung gemass Art. 16a Abs. 2 RPG,

welche nur unter Beachtung der Art. 36 ff. RPV zonenkonform sein kann.?®

Weiter muss die Baute fur die Bewirtschaftung notig sein (Art. 34 Abs. 4 lit. a RPV). Zu be-
ricksichtigen sind insb. deren Standort und Grésse.?* Sie muss bei objektiver Beurteilung in
einem vernlnftigen Verhaltnis zum Betrieb stehen.?® Eine Baute kann ausserdem nur not-
wendig fur den Betrieb sein, wenn dieser voraussichtlich langerfristig bestehen wird (vgl.
Art. 34 Abs. 4 lit. ¢ RPV). Dies ist unter Bertcksichtigung der Betriebsgrdsse, aber auch der
Betriebsstruktur und den lokalen Verhaltnissen zu beurteilen.?® Die Bewirtschaftung soll fir
die nachsten 15 bis 25 Jahre sichergestellt sein, was bspw. durch Vorlage eines Betriebs-

konzepts belegt werden kann.?’

Es dirfen zudem am vorgesehenen Standort keine der Baute entgegenstehenden Interes-
sen bestehen (Art. 34 Abs. 4 lit. b RPV). Es handelt sich um die Pflicht zu einer umfassenden
Interessensabwagung, welche bereits im Rahmen der Standortwahl zur Verweigerung der
ordentlichen Baubewilligung flihren kann.?® Generell sind die Grundsatze gemass Art. 1 und
Art. 3 RPG zu berticksichtigen.?

Auszuschliessen ist die Zonenkonformitat einer Baute in der Landwirtschaftszone, wenn der
Betrieb lediglich der Freizeitbeschaftigung dient (vgl. Art. 34 Abs. 5 RPV). Hierbei ist weder
der Zeitaufwand noch der Erhalt von Direktzahlungen ausschlaggebend, sondern, ob es sich
um einen «dauernden, auf Wirtschaftlichkeit ausgerichteten und organisierten Einsatz von

Kapital und Arbeitskraft in einem wirtschaftlichen Umfang» handelt.°
b. Wohnbauten im Besonderen

Gemass Art. 34 Abs. 3 RPV muss eine Wohnbaute fur ein landwirtschaftliches Gewerbe un-

entbehrlich sein, damit sie in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist.

21 CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.44; HANNI, S. 191; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a,
N 13.

22 CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.50; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 30 ff.

23 KeHRLI, Handbuch zum Agrarrecht, N 65; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 34 ff.

24 \/gl. Urteile des BGer 1C_247/2020 vom 12. Mai 2021 E. 3.2; 1C_892/2013 vom 1. April 2015
E. 3.1; 1C_550/2009 vom 9. September 2010 E. 6.4.3.

25 CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.63.

26 MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 83.

27 \/gl. BGE 121 11 307 E. 5d S. 314; CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.65.

28 Urteile des BGer 1C_892/2013 vom 9. Oktober 2013 E. 3.2; 1C_565/2008 vom 19. Juni 2009
E. 4.2.2; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 56.

29 MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 85; RucH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 56.

30 Vgl. BGE 112 1b 404 E. 3 S. 405; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 19.



Ein landwirtschaftliches Gewerbe ist i.S.v. Art. 7 BGBB zu verstehen.?' Folglich muss der
Betrieb mindestens eine Standardarbeitskraft (SAK) umfassen (vgl. Art. 7 Abs. 1 BGBB). Der
Umfang an SAK eines Betriebs berechnet sich anhand von standardisierten Faktoren ge-
mass Art. 3 LBV. Kantonale Herabsetzungen der SAK-Mindestgrésse im Rahmen von Art. 5
lit. a BGBB kommen im Raumplanungsrecht nicht zur Anwendung.®? Eine kantonale Rege-
lung, wonach ein landwirtschaftliches Gewerbe im Zusammenhang mit dem Bau von Wohn-
gebauden bereits ab einer Betriebsgrosse von unter einer SAK angenommen wird, verletzt
Bundesrecht.®®* Da aufgrund des Trennungsgrundsatzes ohnehin nur zuriickhaltend Bauten

ausserhalb der Bauzone bewilligt werden sollen, ist diese Einschrankung gerechtfertigt.3*

Ob eine Wohnbaute fur das Gewerbe unentbehrlich ist, beurteilt sich insb. nach der Art des
landwirtschaftlichen Betriebs und der Distanz zur nachsten Wohnzone.* Massgebend ist, ob
die betrieblichen Aufgaben eine dauerhafte Uberwachung erfordern, welche nicht auch von
der nahegelegenen Bauzone aus bewerkstelligt werden kann.®® Unter Umstanden rechtfertigt
sich sogar Wohnraum flr die abtretende Generation (vgl. Art. 34 Abs. 3 RPV).%’

2. Nicht zonenkonforme Bauten

Darf aufgrund mangelnder Zonenkonformitat keine ordentliche Baubewilligung erteilt werden,
kann sich aus sachlichen Griinden dennoch eine Ausnahmebewilligung rechtfertigen.3® Der
Grundtatbestand von Art. 24 RPG erlaubt zonenwidrige Bauten in der Landwirtschaftszone,
wenn sie standortgebunden sind und keinen Uberwiegenden Interessen zuwiderlaufen. Er
kommt subsidiar zu den besonderen Ausnahmetatbestanden nach Art. 24a bis 24e RPG zur
Anwendung.*® In Bezug auf Wohnbauerweiterungen durch bauliche Massnahmen stehen die
Art. 24c und 24d Abs. 1 RPG im Fokus, weshalb nachstehend nur diese behandelt werden.*°
Der Auffangtatbestand von Art. 24 RPG ist nicht anzuwenden.*!

a. Allgemeine Voraussetzungen

In Art. 43a RPV sind einige allgemeine Voraussetzungen verankert, die fur samtliche Aus-

nahmen ausserhalb der Bauzone zu beachten sind. Die Bestimmung entspricht zudem

31 MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 85; RucH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 52.

82 \/gl. RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 19 m.w.H.

33 BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 8.

34 Vgl. RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 52.

35 Vgl. Urteil des BGer 1C_647/2012 vom 3. September 2014 E. 3; MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR
2-3/2023, S. 87.

36 Vgl. BGE 112 Ib 259 E. 2a S. 262; ARE, Erlauterungen zur RPV 2001, S. 31.

37 CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.61; RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 54.

38 Vgl. MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24, N 2.

39 Vgl. JAGER, FHB Baurecht, N 3.113; MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24, N 17.

40 Vgl. MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24, N 31.

41 Vgl. JAGER, FHB Baurecht, N 3.135; MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24, N 31.



uberwiegend dem Wortlaut des Art. 24d Abs. 3 RPG. Die folgenden Erlauterungen sind da-
her sowohl fiir Art. 24c als auch weitgehend fiir Art. 24d RPG massgebend.*?

Eine Ausnahmebewilligung darf nur erteilt werden, wenn die Baute nicht mehr fir ihren bis-
herigen Zweck bendétigt oder der Erhalt dieses Zwecks sichergestellt wird (Art. 43a lit. a
RPV). Im Rahmen von Art. 24d RPG kdnnen bei Zweckserhaltungen hingegen keine Aus-
nahmebewilligungen erteilt werden (vgl. Art. 24d Abs. 3 lit. a RPG). Ob eine Baute nicht
mehr fur die Landwirtschaft bendtigt wird, ist mittels einer umfassenden Sachverhaltsabkla-
rung zu ermitteln und darf nicht ohne Weiteres angenommen werden.** Dabei ist nicht nach
den subjektiven Bedirfnissen des Bewirtschafters, sondern objektiv aus landwirtschaftlicher
Sicht zu beurteilen, ob der Raum zukunftig noch fur landwirtschaftliche Zwecke bendtigt

wird.*

Eine Umnutzung darf ausserdem keinen Ersatzbau zur Folge haben, der nicht notwendig ist
(Art. 43a lit. b RPV). Dies wiirde dem raumplanerischen Ziel der Trennung von Bau- und
Nichtbaugebiet zuwiderlaufen.*® Das Kriterium hangt eng mit der Priifung zusammen, ob die

Baute in Zukunft definitiv nicht mehr zur landwirtschaftlichen Nutzung erforderlich sein wird.*®

Soweit aufgrund des Projekts eine Erweiterung der Erschliessung notwendig ist, darf diese
nur geringflgig sein und samtliche Kosten mussen vom Eigentumer Ubernommen werden
(Art. 43a lit. ¢ RPV). Die Uberwalzung der Kosten verhindert die Subventionierung von zo-
nenwidrig in der Landwirtschaftszone wohnenden Personen durch die restliche Bevdlke-
rung.*” Zudem stellt dies einen weiteren Beweggrund dar, sich als Nichtlandwirt gegen das
Wohnen ausserhalb der Bauzone zu entscheiden.*® Obschon eine Kosteniibernahme durch
die Eigentimer stattfindet, durfen die Erweiterungen nur in eingeschranktem Umfang reali-

siert werden und nicht Gber kleine Strassen- und Kanalisationsausbauten hinausgehen.*®

Weiter darf die Bewirtschaftung der umliegenden Landwirtschaftsflichen nicht gefahrdet
werden (Art. 43a lit. d RPV). Dies verhindert, dass sich Landwirte bspw. mit Reklamationen
aufgrund von Geruchs- oder Larmimmissionen konfrontiert sehen missen und die umliegen-

de Kulturlandschaft erhalten bleibt.%°

42 Vgl. ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 11.

43 MUuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24, N 37.

44 BBl 1996, S. 543; MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 21.

45 MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24, N 37.

46 Vgl. MuGaLI, PraxKomm RPG, Vorb. zu Art. 24 bis 24e und 37a, N 31.

47 JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 19 f.; MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24,
N 37.

48 Vgl. MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24, N 37.

49 JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 19.

50 Votum Durrer Adalbert, Amtl. Bull. NR 1998, S. 500 f.; vgl. BGE 1451 156 E. 6.4 f. S. 165 f.; HANNI,
S. 236.



Schliesslich ist eine umfassende Interessensabwagung vorzunehmen (Art. 43a lit. e RPV).
Hierbei sind wiederum die raumplanerischen Grundsatze aus Art. 1 und 3 RPG, aber auch
andere offentliche und private Interessen zu beriicksichtigen.’’ Das BGer gewichtet bspw.
das offentliche Interesse an der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet héher als das Inte-
resse am Einbau einer zweiten Wohnung in ein Einfamilienhaus.%? In einem weiteren Ent-
scheid Uberwiegten die einer Umnutzung eines Okonomie- in ein Wohngeb&ude entgegen-
stehenden Interessen, da mit erhohten Erschliessungsbedirfnissen und einer schleichenden
Veranderung der Landschaft zu rechnen war.®® Letztendlich wird es bei der Beurteilung der
Interessen stets auf den Einzelfall ankommen. Besteht hingegen eine Baute im Gewasser-
raum, kann keine Interessensabwagung bzgl. deren Erweiterung vorgenommen werden, da

die Gewasserschutzgesetzgebung keine erweiterte Besitzstandsgarantie vorsieht.>
b. Altrechtliche und neurechtliche Bauten

Im Zusammenhang mit den Art. 24c und 24d RPG sind alt- und neurechtliche Bauten vonei-

nander abzugrenzen.

Der Anwendungsbereich von Art. 24c RPG beschrankt sich auf altrechtliche Bauten (vgl.
Art. 41 Abs. 1 RPV). Dies umfasst zum einen Bauten, welche vor der Einfuhrung des Grund-
satzes der Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet rechtmassig erstellt wurden (Stichtag
1. Juli 1972, Inkrafttreten Gewéasserschutzgesetz).>® Zum anderen fallen Bauten darunter, die
zwar nach dem 1. Juli 1972 gebaut, aber erst anschliessend aufgrund einer Auszonung der
Nichtbauzone zugewiesen wurden.®® Als altrechtlich gelten zudem zwischen dem 1. Juli 1972
und der Einfuhrung des Raumplanungsgesetzes 1980 in einer Nichtbauzone, aber innerhalb

eines generellen Kanalisationsprojekts erstellte nichtlandwirtschaftliche Bauten.%’

Neurechtliche Bauten sind e contrario alle Bauten, die nach dem 1. Juli 1972 zonenkonform

in der Landwirtschaftszone erstellt worden sind.5®
3. Einschrankende Bestimmungen der Kantone

Gemass Art. 27a RPG sind die Kantone befugt, in Bezug auf die Art. 16a Abs. 2, 24b, 24c

und 24d RPG strengere Bestimmungen zu erlassen. Die bundesrechtliche Regelung bildet

51 JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 33.

52 \/gl. Urteil des BGer 1C_618/2022 vom 30. Mai 2023 E. 5.4.

53 BGE 1451183 E. 6.2.2 S. 93.

54 BGE 14611304 E. 9.2 S. 307.

55 Vgl. Urteil des BGer 1C_303/2022 vom 12. Juni 2023 E. 4; ALIG/HOFMANN, FHB Baurecht, N 3.179.
% MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 17.

57 Vgl. BGE 129 11 396 E. 4.2.1 S. 398 f.; WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 24c, N 4.

%8 MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 19.



stets den maximal zuldssigen Rahmen, welcher nicht aufgeweicht werden darf.>® Die Kanto-
ne kénnen z. B. eine geringere prozentuale Erweiterung als nach Art. 42 Abs. 3 lit. a und b
RPV zulassen, soweit die Eigentumsgarantie gewahrt bleibt.?° Auch die Unterschutzstellung
von Art. 24d Abs. 2 lit. a RPG kann kantonal einschréankend konkretisiert werden. Eine
Zweckanderung im Rahmen von Art. 24d RPG ist bspw. in den Kantonen Schwyz (vgl. § 37a
Abs. 1 lit. b PBV/SZ) und Luzern (§ 181 Abs. 1 lit. ¢ PBG/LU i.V.m. § 52 Abs. 1 PBV/LU) nur
bei in ein kantonales Inventar resp. Verzeichnis aufgenommenen Bauten moéglich. Insgesamt
ist die praktische Bedeutung von Art. 27a RPG jedoch gering, denn die meisten Kantone
setzen ihren Gestaltungsspielraum im Rahmen der Interessensabwagung und nicht durch

den Erlass von einschrankenden Bestimmungen um.®’
C. Wohnbauerweiterungen in der Landwirtschaftszone

Ausserhalb der Bauzonen existieren rund 200'000 Wohnbauten mit insgesamt mehr als
274'000 Wohnungen, was 11.4 % aller Gebaude mit Wohnnutzung und 5.8 % aller Wohnun-
gen in der Schweiz entspricht (Stand 2022).52 Unabhangig davon, ob diese Wohnbauten

zonenkonform oder zonenwidrig sind, kann das Beduirfnis einer Erweiterung entstehen.
. Ordentliche Baubewilligung

Ein Landwirt, der ein landwirtschaftliches Gewerbe i.S.v. Art. 7 BGBB flihrt, mochte seine
bestehende, zonenkonforme Wohnbaute in der Landwirtschaftszone erweitern. Folgende

Besonderheiten gilt es zu beachten.
1. Notwendigkeit

Damit eine Wohnbaute in der Landwirtschaftszone zonenkonform ist, muss sie fir das Ge-
werbe notwendig sein (Art. 34 Abs. 3 RPV). Dies ist der Fall, wenn der Betrieb die standige
Anwesenheit des Landwirtes erfordert (vgl. B.Il.1.b). Der erweiterte Wohnbedarf ist folglich
nur insoweit gerechtfertigt, als ein erweitertes Anwesenheitsbedirfnis geltend gemacht wer-

den kann.
a. Art des Betriebs

Neben der Betriebsgrosse bzw. Gewerbeeigenschaft (vgl. B.11.1.b) ist die Art des Betriebes
zur Begriindung von notwendigem Wohnraum in der Landwirtschaftszone relevant. Bei rei-

nen Acker- oder Gartenbaubetrieben diirfte sich die Argumentation fir ein dauerndes Anwe-

59 Vgl. JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 10; MuGGLI, PraxKomm RPG, Vorb.
zu Art. 24 bis 24e und 37a, N 18; MUGGLI/JAGER, PraxKomm RPG, Art. 27a, N 8.

60 HANNI, S. 251; MUGGLI/JAGER, PraxKomm RPG, Art. 27a, N 17 ff.

61 MUGGLI/JAGER, PraxKomm RPG, Art. 27a, N 9.

62 ARE, Standbericht, S. 16 zitiert nach Bundesamt fiir Statistik (BFS), Eidg. Gebaude- und Woh-
nungsregister, Stand Ende 2022.



senheitserfordernis schwierig gestalten.®® Eine Wohnbaute in der Landwirtschaftszone ware
daher fUr diese Betriebe ohnehin nicht zonenkonform. Handelt es sich um einen Tierhal-
tungsbetrieb, kann dies unter Umstanden eine dauernde Anwesenheit erfordern.5 Die Kan-
tone stellen bei der Beurteilung z. T. auf den vorhandenen Tierbestand bzw. die Zahl der
Grossvieheinheiten (GVE) ab.®> Landwirtschaftlichen Nutztieren ist ein GVE-Faktor gemass
Anhang zur LBV zugewiesen, anhand welchem der gesamte Tierbestand eines Betriebs be-
rechnet werden kann. In jedem Fall sind zudem einzelfallweise die anfallenden Aufgaben zu
beriicksichtigen, die eine standige Uberwachung erfordern.®® Hierbei gilt der Betrieb als eine
Einheit, weshalb samtliche Arbeiten in ihrer Gesamtheit zu einer notwendigen dauernden
Anwesenheit filhren miissen.®” Es gilt jedoch oftmals als zumutbar, einer standigen Uberwa-
chung mit technischen Vorkehrungen wie Kameras oder Mikrofonen entgegenzuwirken.®®
Das Streben nach einer zweckmassigen und kostengunstigen Betriebsorganisation sollte

jedoch nicht ausser Acht gelassen werden.®®

Bei strukturellen Anderungen im Betrieb, die eine weitergehende Uberwachung erfordern,
kénnte sich ein erweiterter Wohnbedarf rechtfertigen. Das Anwesenheitserfordernis des
Landwirts bzw. des Betriebsleiters wird in der zu behandelnden Situation gegeben sein, da
bereits eine zonenkonforme Wohnbaute in der Landwirtschaftszone besteht. Ob es zusatz-
lich fir andere Personen(gruppen) notwendig ist, auf dem Betrieb zu wohnen, ist fir jede
Person einzeln zu Uberpriifen.”® Hierbei sind nur objektive Kriterien, nicht aber subjektive
Wiinsche oder Bequemlichkeitsgedanken zu berticksichtigen.”" Grundsatzlich ist auf die ge-
genwartige Betriebssituation abzustellen, wobei — wenn auch nur zurickhaltend — eine ge-

wisse Betriebsreserve fiir kiinftige Entwicklungen eingeplant werden darf.”?

Bundesgericht: Das dauernde Anwesenheitserfordernis auf Tierhaltungsbetrieben wurde in
einem alteren Entscheid insb. dann bejaht, wenn der Tierbestand vergréssert wird und der
nahegelegene Wohnraum aufgrund des lokalen Klimas und der Topographie erhebliche Vor-
teile mit sich bringt.”® Dies wird nicht nur den Bau einer Wohnung fiir den Landwirt rechtferti-
gen, sondern auch die Erweiterung fur weitere Personen, solange der Umfang der Betriebs-

vergrosserung die Anwesenheit von zusatzlichen Hilfskraften erforderlich macht. Doch das

63 Vgl. BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 12.

64 MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 88.

65 BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 13.

66 MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 88.

67 Vgl. Urteil des BGer 1C_647/2012 vom 3. September 2014 E. 6.

68 \gl. Urteil des BGer 1C_227/2014 vom 11. Mai 2016 E. 4.5.

69 Vgl. Urteil des BGer 1C_647/2012 vom 3. September 2014 E. 6; a. M. BGE 121 11 67 E. 3¢ S. 71.

70 BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 10.

" BGE 12111307 E. 3b S. 311; 121 11 67 E. 3a S. 69; Urteil des BGer 1C_408/2012 vom 19. August
2013 E. 6.3; WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 16a, N 14.

72 \/gl. Urteil des BGer 1C_647/2012 vom 3. September 2014 E. 10.

73 Urteil des BGer 1A.130/2000 vom 16. November 2000 E. 6b.



BGer lasst nicht fur sdmtliche Tierhaltungsbetriebe eine Wohnung zu: Sowohl bei Mutterkuh-
betrieben™ und Rindviehstallen’ als auch bei der Schafhaltung’® ist keine dauernde Anwe-
senheit und daher auch kein Wohnraum notwendig, wenn die Wohnzone nicht weit entfernt
liegt. Nicht jede Expansion des Landwirtschaftsbetriebes rechtfertigt folglich auch eine

Wohnbauerweiterung.

Bei einem hauptberuflich gefiihrten Gartenbaubetrieb bejahte das BGer im Jahr 1986 die
Notwendigkeit der standigen Anwesenheit, da die betrieblichen Anlagen wegen ihrer Storan-
falligkeit eine dauernde Uberwachung erforderten.”” In der heutigen Zeit wirde der Entscheid
angesichts der besseren technischen Moglichkeiten wohl anders ausfallen. Generell kein
zusatzliches Wohnraumerfordernis fir Angestellte stellt fir das BGer der temporar erhdhte
Personalbedarf fiir einen Biobetrieb dar.”® Zudem kénne auf dauerhaft anwesende Angestell-
te verzichtet werden, wenn vorsorglich Vorkehrungen bzgl. regelméssig anfallenden und
vorhersehbaren Aufgaben getroffen werden.”® Bei einem Weingut als Familienbetrieb er-
kannte das BGer hingegen die langen erforderlichen Anwesenheitszeiten und gewahrte
Wohnraum zur Erfillung aller Aufgaben im Rahmen einer Gesamtbetrachtung.®® In diesem
Entscheid wurde ein Neubau flr einen Familienbetrieb behandelt, weshalb wohl eine Wohn-

bauerweiterung fur familienexterne Angestellte nicht in Betracht gekommen ware.

Wenn der Betriebsleiter beeintrachtigt ist, handelt es sich laut BGer um ein einzig mit der
Person und nicht mit dem Betrieb zusammenhangendes Kriterium, weshalb der Umstand bei
der Beurteilung des Wohnraumerfordernisses nicht beriicksichtigt werden darf.?! Ist aufgrund
der Beeintrachtigung eine weitere Person fir die Arbeit auf dem Betrieb notwendig, kann

dies folglich bzgl. der Wohnbauerweiterung kein ausschlaggebender Punkt sein.

Kantone Freiburg, Basel-Landschaft und Graubiinden: Ein Betrieb gilt im Kanton Freiburg

nur als dauerhaft Gberwachungserforderlich, wenn er seit den letzten drei Jahren gewisse
Grenzwerte Uberschreitet: Uber 20 GVE Milchvieh / Mutterkiihe, Uber 60 GVE Mastvieh /

Remonten, Uber 100 GVE Zuchtschweine / Gefliigel oder Sbmmerungsbetriebe von mehr als

74 Urteil des BGer 1C_67/2007 vom 20. September 2007 E. 3.4.

75 Urteil des BGer 1C_227/2014 vom 11. Mai 2016 E. 4.5.

76 \/gl. Urteil des BGer 1C_408/2012 vom 19. August 2013 E. 6.2.

7 BGE1121b270E.5S. 276 f.

78 Vgl. BGE 121 11 67 E. 3c S. 70 f., den Angestellten war ein Wohnsitz in der nahegelegenen Wohn-
zone zumutbar.

79 Urteil des BGer 1C_806/2013 vom 4. Juni 2014 E. 2.4.

80 Vgl. Urteil des BGer 1C_647/2012 vom 3. September 2014 E. 7, im Ergebnis verneinte das Bun-
desgericht die Zonenkonformitat jedoch aufgrund des Uberdimensionierten Volumens der Wohn-
baute.

81 Urteile des BGer 1C_169/2012 vom 19. Marz 2013 E. 5.2; 1A.78/2006 vom 1. Dezember 2006
E. 3.4.
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60 Normalstéssen (NST).22 Im Kanton Basel-Landschaft werden mindestens 20 GVE vo-
rausgesetzt.®® In Graubiinden wird die dauernde Anwesenheit bei Vermehrungs- oder Zucht-
betrieben akzeptiert.?* Zudem bestehen ebenfalls zu erreichende Mindestgréossen von
20 GVE bei Reproduktion und Milchgewinnung, 25 GVE bei Reproduktion ohne Milchgewin-
nung und 30 GVE bei Reproduktion ohne Geburten.®

Kantone Bern, Thurgau und Zug: Zusatzlicher Wohnraum aufgrund mehrerer Betriebsleiter

wird im Kanton Bern nur ab einer doppelten Hohe der SAK als betrieblich notwendig erachtet
(mind. 2.0 SAK, vgl. B.I.1.b.).8¢ In den Kantonen Thurgau und Zug wird fiir die Begriindung

von erweitertem Wohnraum fiir Angestellte eine erhéhte SAK von 3.0 vorausgesetzt.8”

Kantone Obwalden, Solothurn und Uri: Ein landwirtschaftliches Gewerbe wird in Bezug auf
Wohnbauten im Kanton Obwalden bereits ab 0.8 SAK,8 im Kanton Solothurn ab 0.75 SAK?®?
und im Kanton Uri ab 0.6 bis 0.8 SAK®® angenommen, was nicht bundesrechtskonform ist
(vgl. B.Il.1.b.).

Kanton St. Gallen: Dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen gentgte die Argumenta-

tion der gegenseitigen Stellvertretung flr das Erfordernis einer zusatzlichen Wohnung fir

einen Angestellten nicht.*"

Zwischenfazit. Wird der Betrieb neu auf die Tierhaltung ausgelegt oder wird der Tierbestand
massgeblich vergrossert, sodass der Umfang samtlicher Aufgaben die dauernde Uberwa-
chung erfordert, so kann eine Wohnbauerweiterung gerechtfertigt sein. Es besteht jedoch
selbst bei Tierhaltungsbetrieben eine strenge bundesgerichtliche Rechtsprechung. Die Kan-
tone pflegen teilweise eine grosszigigere Praxis.®? Ausserdem halten einige Kantone in
Richtlinien fest, was unter einem Uberwachungserforderlichen Betrieb zu verstehen ist. Wird
ein landwirtschaftliches Gewerbe vergréssert, muss folglich kantonsspezifisch geprft wer-

den, ob die erforderlichen Mindestwerte fur eine (erweiterte) Wohnnutzung erreicht werden.

82 RIMU FR/ILFD FR, Weisungen 2022, S. 2; Ein Normalstoss entspricht der Sdmmerung einer
RGVE wahrend 100 Tagen (Art. 39 Abs. 2 DZV).

83 BUD BL, Landwirtschaftliche Wohnbauten 2020, S. 1.

8 ARE GR, Planungsleitfaden 2020, S. 26.

8 ARE GR, Planungsleitfaden 2020, S. 26.

86 \/gl. AGR BE, Themenblatt L2 2023, S. 2.

87 ARE TG, Landwirtschaftliche Wohnbauten 2012; ARV ZG, BaB 2020, S. 11.

88 BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 5.

89 BJD SO, Checkliste 2021, S. 2.

% ARE UR, BaB Merkblatt 2019, L1.

91 Urteil des St. Galler Verwaltungsgerichts vom 27. Februar 2007, B 2006/192 E. 4.3.1.

92 \/gl. BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 12.
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b. Distanz zur Wohnzone

Eine Wohnung in der Landwirtschaftszone rechtfertigt sich dann, wenn entsprechende Mdg-
lichkeiten ansonsten nur in einer unverhaltnismassig weit entfernten Wohnzone bestehen.®
Gegebenenfalls kann sogar das Erfordernis der dauernden Anwesenheit entfallen, was je-
doch lediglich bei abgelegenen Betrieben auf einer Alp der Fall sein dlrfte.®* Jedenfalls ste-
hen die notwendigen Uberwachungsaufgaben und die Distanz zur nachsten Wohnzone in
engem Zusammenhang.®® Die meisten kantonalen Wegleitungen und bundesgerichtlichen
Entscheide beschaftigen sich mit der Distanz der Wohnung des Betriebsleiters zum Betrieb.
Die Regelungen durften jedoch analog fur die Personen anwendbar sein, die zusatzlichen
Wohnraum in der Landwirtschaftszone geltend machen wollen.®® In Bezug auf Wohnbauer-
weiterungen wird die Thematik vorwiegend bei einem Mehrbedarf aufgrund von Angestellten

oder einer abtretenden Generation relevant sein.

Bundesgericht. Das Bundesgericht befasste sich in verschiedenen Entscheiden mit konkre-
ten Distanzen. Eine Entfernung von 20 bis 30 min zu Fuss erachtet es als zumutbar, weshalb
in diesem Fall eine Wohnung in der Bauzone zu beziehen ist.®” Eine Distanz von 2.1 km,
welche mit dem Auto zurickgelegt wird, stehe hierzu nicht im Widerspruch — es ist keine
Wohnung in der Landwirtschaftszone erforderlich.®® Eine Angestelltenwohnung sei ebenfalls
nicht erforderlich, wenn die Wohnzone 1.5 km entfernt liegt, denn der Arbeitsort ware inner-

halb weniger Minuten mit dem Auto oder Fahrrad erreichbar.®®

Kantonale Richtwerte: Einige, aber nicht alle Kantone haben in ihren Wegleitungen Distan-

zen festgelegt, welche bei der Beurteilung der Notwendigkeit von Wohnraum ausserhalb der
Bauzone zu berucksichtigen sind. Die Werte basieren jedoch teilweise nicht auf denselben
Grundsatzen, weshalb sich ein Vergleich schwierig gestaltet. Folgende Entfernungen gelten

als zumutbar:

» Kanton Basel-Landschaft: 1.5 km bis zur nachsten Wohnzone;'®°
= Kanton Zurich: 1 km bis 3 km bis zur nachsten Wohnzone bei Tierhaltungsbetrieben, 4 km
bei Gartnereibetrieben;'!

» Kanton Freiburg: 500 m Luftlinie oder 1 km Fahrdistanz bis zur nachsten Wohnzone;%?

9 Vgl. BGE 125111 175 E. 2b S. 178; Urteil des BGer 1C_647/2012 vom 3. September 2014 E. 3.

94 RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 53.

9 BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 14.

9% Ob die dauernde Anwesenheit auf dem Betrieb erforderlich ist, muss auch fiir jede Person bzw.
Personengruppe einzeln gepruft werden (vgl. C.l1.1.a.).

97 Vgl. BGE 121 11 67 E. 3a S. 69.

98 Vqgl. Urteil des BGer 1C_408/2012 vom 19. August 2013 E. 6.5.

99 Urteil des BGer 1C_631/2021 vom 16. Oktober 2023 E. 5.4.

100 BUD BL, Landwirtschaftliche Wohnbauten 2020, S. 1.

101 ARE ZH, Merkblatt 2020, S. 1.

12



= Kanton Graubtinden: 500 m Luftlinie oder 10 min Gehdistanz bis zur ndchsten Wohnzone
bezogen auf die Aussiedlung des Betriebsleiterwohnhauses;'®
= Kanton Uri: 1 km vom alten Wohnort bis zum neuen Wohnort des Bewirtschafters, 5 km

vom bestehenden Wohnraum bis zum neuen Wohnraum der abtretenden Generation.'%4

Zwischenfazit und Wiirdigung: Einerseits konnen die kantonal verschieden strengen Distanz-

regeln kritisiert werden, denn Personen aus einem Kanton sind nicht unterschiedlich schnell
zu Fuss unterwegs als in einem anderen Kanton.'® Andererseits ist deswegen keine Un-
gleichbehandlung anzunehmen, denn v.a. die topographischen Unterschiede in den Kanto-
nen kénnen m. E. eine unterschiedliche kantonale Praxis rechtfertigen. In Bergregionen wird
eine Fahrt oder ein Fussmarsch fur die gleiche Distanz langer dauern als im Flachland. Den-
noch ist fraglich, ob die Festlegung von konkreten Entfernungsbegrenzungen den Oortlichen
Verhaltnissen gerecht werden kann.'® In grossflachigen Kantonen scheint eine starr zu be-
folgende Grenze wenig zielfihrend, da dadurch aufgrund mdglicher erheblicher Distanzun-
terschiede zwischen einem verfligbaren Standort in der Bauzone und dem Landwirtschafts-
betrieb der Einzelfallbeurteilung zu wenig Rechnung getragen werden kann. Es ist daher
keine sture Befolgung der kantonalen Wegleitungen anzustreben. Das Bundesgericht hat

ebenfalls seit jeher auf die Definition von bestimmten Wegdistanzen verzichtet.

In den meisten Berufen pendeln die Arbeithehmenden, da das Wohnen am Arbeitsplatz nicht
moglich ist. Die mittlere Distanz fur einen Arbeitnehmer in der Schweiz betrug 2021
ca. 15 km und ca. 40 min pro Weg."”” Das Bundesgericht und die Kantone muten grundsétz-
lich auch Landwirten einen gewissen Arbeitsweg zu, die als zumutbar angesehenen Distan-
zen fallen aber z. T. erheblich geringer aus als die mittlere Pendeldistanz. Fraglich ist, inwie-
fern sich eine Sonderbehandlung fir Landwirte rechtfertigt.'®® Grundsatzlich ist die landwirt-
schaftliche Tatigkeit auf einem Betrieb mit permanentem Uberwachungserfordernis nicht mit
einem Pikettdienst eines anderen Berufszweigs im Sinne der Verordnung 1 zum Arbeitsge-
setz vergleichbar. Zum einen ist der Landwirtschaftssektor weitgehend vom Geltungsbereich
des Arbeitsgesetzes ausgeschlossen (vgl. Art. 2 Abs. 1 lit. d ArG und Art. 5 ArGV 1), zum
anderen handelt es sich beim Pikettdienst um Einsatze aufgrund nicht planbarer und nicht
voraussehbarer Ereignisse.'® Muss auf einem Landwirtschaftsbetrieb jemand dauernd an-

wesend sein, kann es sich gerade nicht um unvorhergesehene Aufgaben handeln. Eine

102 RIMU FR/ILFD FR, Weisungen 2022, S. 3.

103 ARE GR, Planungsleitfaden 2020, S. 17.

104 ARE UR, BaB Merkblatt 2019, L1.

105 B| IND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 14.

106 G|. M.: MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 90.
107 BFS/ARE, MZMV (Stand 2021).

108 B| IND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 15.

109 \/gl. SECO, Merkblatt 2020, S. 1.
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Sonderbehandlung von Landwirten kdnnte daher durch die beruflichen Eigenheiten begrin-
det werden. Dennoch ist der allgemeine Grundsatz der Trennung von Bau- und Nichtbauge-
biet zu beachten (vgl. Art. 1 Abs. 1 RPG). Eine Wohnbauerweiterung kann sich daher nur
rechtfertigen, wenn der Angestellte nicht innert nitzlicher Frist zum Betrieb gelangen kann

oder seine Anwesenheit zwingend auch nachts erforderlich ist.°
c. Spezialfall: Abtretende Generation

Angesichts der Voraussetzung des dauernden Anwesenheitserfordernisses wird landwirt-
schaftlicher Wohnraum nur beschrankten Personengruppen gewahrt: Neben dem Bewirt-
schafter konnen Familienmitglieder und Angestellte zugelassen werden.'"" Viele Kantone
legen die anerkannten Personen in ihren Richtlinien fest."'? Es muss jedoch stets fiir jede

Person geprift werden, ob sie bei objektiver Betrachtung auf dem Betrieb wohnen muss.'"3

Einen besonderen Fall bildet die abtretende Generation (vgl. Art. 34 Abs. 3 RPV in fine). De-
ren Anspruch auf Wohnraum in der Landwirtschaftszone wird mit der reibungslosen Betrieb-
subergabe, der fortlaufenden Mithilfe sowie der Erhaltung der vertrauten Umgebung begrin-
det.' Vorausgesetzt wird, dass die abtretende Generation auf dem Betrieb mitgearbeitet
und gewohnt hat.'® Eine Erweiterung der bestehenden Wohnbaute diirfte folglich nur mog-
lich sein, wenn die abtretende Generation ihre Raumlichkeiten flr den GUbernehmenden Be-

triebsleiter frei gibt und dadurch auf einen Aus- oder Anbau angewiesen ist.

Eine Wohnbauerweiterung zu Gunsten der abtretenden Generation rechtfertigt sich zudem
nur, wenn sie objektiv notwendig ist: Haben die entsprechenden Personen ihren Wohnsitz
nach dem bereits erfolgten Generationenwechsel zunachst in der Bauzone oder wohnen sie
in einem Pflegeheim, so wird keine Wohnbauerweiterung zugelassen.''® Jedenfalls ist stets
eine Realisation innerhalb des bestehenden Gebdudes anzustreben, bevor ein neues
Wohnhaus fiir die abtretende Generation («Stockli») gebaut wird.""” Zudem wird der Platz-

bedarf nicht im gleichen Umfang wie fiir die Betriebsleiterfamilie bewilligt."'

110 BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 15.

111 BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 7; MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 87.

112 Anstatt vieler: ARV ZG, BaB 2020, S. 9 ff.; BUD BL, Landwirtschaftliche Wohnbauten 2020, S. 2 f.;
Rawi LU, Wegleitung 2023, S. 8.

113 RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 53.

114 CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.61; MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 93;
RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 54.

115 BGE 116 1b 228 E. 3a S. 231; Urteil des BGer 1A.130/2000 vom 16. November 2000 E. 6a; ARE,
Erlduterungen zur RPV 2001, S. 31.

116 BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 12.

117 RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 54.

118 CAVIEZEL/FISCHER, FHB Baurecht, N 3.61.
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Kanton Obwalden: Im Kanton Obwalden wird der Bau einer zweiten Wohnung zu Gunsten

einer abtretenden Generation sogar dann bewilligt, wenn noch keine solche vorhanden oder
in Aussicht ist.""® Diese Wohnung darf sodann bewilligungsfrei fremdvermietet werden.'?°
Mangels anderweitiger Angaben wird dies auch bei der Erweiterung eines bestehenden Ge-
baudes gelten. Ob dies im Sinne des Gesetzgebers und des Bundesgerichts ist, erscheint
diskutabel. Wird eine Wohnung in der Landwirtschaftszone ausgebaut und direkt «zonen-
fremd» vermietet, kann dies nicht unter das Verstandnis des zonenkonformen Wohnraums
fallen, denn der Wohnraum wird derzeit nicht landwirtschaftlich benétigt. Ebenso wenig kann
das Vorhaben unter Art. 24d Abs. 1 RPG subsumiert werden, denn die Wohnung wurde nicht
aufgrund mangelndem landwirtschaftlichen Bedarf ausgebaut (vgl. Art. 24d Abs. 3 lit. a
RPG). Der Kanton Obwalden begrindet die Zonenkonformitat damit, dass der landwirtschaft-
liche Bedarf an einer Wohnung fur die abtretende Generation in Zukunft entsteht, denn der
Betriebsleiter wird dereinst in den Ruhestand treten.’?' Das Bundesgericht stellt beim Bau
von Wohn- und Betriebsgebauden primar auf die gegenwartige Situation ab, akzeptiert aber
einen gewissen planerischen Spielraum fiir Betriebsreserven.’?? Es kann folglich argumen-
tiert werden, dass der Wohnbedarf spatestens mit der Pensionierung des Landwirts erforder-
lich wird und die Wohnbaute daher zonenkonform erweitert werden kann. Dies setzt jedoch

voraus, dass eine zusatzliche Wohnung fur die zukiinftige Betriebslibergabe erforderlich ist.

In den Kantonen Nidwalden und Uri wird ebenfalls eine voriibergehende Fremdvermietung
von landwirtschaftlichem Wohnraum zugelassen.'?® Dies scheint jedoch mangels anderweiti-
ger Ausfuhrungen lediglich generell zu gelten, nicht aber im Rahmen eines zonenkonformen

Ausbaus mit anschliessender direkter Drittvermietung analog zum Kanton Obwalden.
2, Wohnflache und -einheiten

Gemass Art. 34 Abs. 4 lit. b RPV muss fur Bauvorhaben stets eine Interessensabwagung
vorgenommen werden.'** Bei Wohnbauten und deren Erweiterungen bedeutet dies, dass
insb. der Grundsatz der haushalterischen Nutzung des Bodens nicht beeintrachtigt werden
darf.’?® Grundsatzlich sind daher Wohnraumerweiterungen innerhalb des bestehenden Ge-

baudevolumens zu realisieren.'?® Eine Wohnbaute soll zudem auch nach einer Erweiterung

19 BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 6.

20 BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 6.

21 Vgl. BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 6.

122 \/gl. Urteil des BGer 1C_647/2012 vom 3. September 2014 E. 9.

23 ARE NW, Richtlinien 2016, S. 8; ARE UR, BaB Merkblatt 2019, L1.

124 RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 56.

125 \VVgl. MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 91.

126 \/gl. MARKSTEIN SCHMIDIGER, BIAR 2-3/2023, S. 94 bzgl. Wohnbedarf fiir die abtretende Generati-
on, was jedoch angesichts des raumplanerischen Grundsatzes der haushalterischen Nutzung des
Bodens generell fur Wohnraumerweiterungen gelten durfte.
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nicht Uberdimensioniert sein.'?” Die Richtwerte des ARE betragen 180 m? fiir die Betriebs-

leiterwohnung und 100 m? fiir die abtretende Generation.'?® Die familiare Situation darf bei

der Beurteilung des Flachenbedarfes nicht beriicksichtigt werden.?°

Kantonale Praxis: Viele Kantone haben in ihren Leitfaden zuldssige Maximalflachen festge-

legt. Die kantonale Praxis weicht z. T. erheblich von den Werten des ARE ab. Zudem beste-

hen neben Leitlinien fir den Betriebsleiter und die abtretende Generation auch solche fir

Angestellte, Lernende und gar fur die dritte Generation. Eine Wohnbauerweiterung ist folglich

je nach Kanton in einem unterschiedlichen dimensionalen Ausmass maoglich. Nachstehend

zeigt eine tabellarische Zusammenstellung beispielhaft die unterschiedlichen maximalen

Bruttogeschossflachen je Personengruppe in verschiedenen Kantonen auf.

Kanton Betriebsleiter Angestellte / Abtretende Dritte
Lernende Generation Generation

Uri*30 150 m? 50 m2 @ 100 m? n. a.
Graubilinden™! | 165 m?/180 m? | je 20 m? 90 m? 50 m?2
Bern'*2 180 m? 140 m?/ 20 m? 100 m? 40 m?
Freiburg's? 180 m? 140 m2® /20 m? | 100 m? 40 m?
Aargau'3 180 m? n. a. 150 m? n. a.
Solothurn3® 200 m? 140 m2@ /20 m2 | 100 m? 50 m2@)
Zug'3® 200 m? 60 m? 100 m? 40 m?
Thurgau'®’ 220 m? je 20 m? 100 m? 50 m?
Zirich'®® 220 m? max. 100 m? @ | 120 m? n. a.
Obwalden'® 320 m? 50 m? n. a. n. a.

@ Sofern ein gewisser SAK-Grenzwert (iberschritten wird

®) Sofern der doppelte GVE-Grenzwert erreicht wird

27 \Vgl. RUCH/MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 16a, N 53.
128 \Vgl. Urteil des BGer 1C_145/2019 vom 20. Mai 2020 E. 2.3; Die Werte wurden bereits im Jahr
2001 in einem Schreiben an die Kantone festgelegt und nun im Zusammenhang mit dem BGer-
Urteil im Jahr 2020 bestatigt.
129 Vgl. BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 21.
130 ARE UR, BaB Merkblatt 2019, L1.
131 ARE GR, Arbeitshilfe 2022, S. 21; zudem auf Verordnungsebene verankert, vgl. Art. 37 Abs. 2

KRVO GR.

32 AGR BE, Themenblatt L2 2023, S. 2.

133 RIMU FR/ILFD FR, Weisungen 2022, S. 3.
134 BVU AG, Merkblatt 2023, S. 2.
135 BJD SO, Checkliste 2021, S. 2.
136 ARV ZG, BaB 2020, S. 9 ff.

137 ARE TG, Landwirtschaftliche Wohnbauten 2012.
138 ARE ZH, Merkblatt 2020, S. 1.

139 BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 6.
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Ausserdem werden in einigen Kantonen Maximalgréssen von gesamthaften Wohnflachen

festgelegt. Folgende maximalen Gesamtbruttogeschossflachen werden bspw. zugelassen:

= Kanton Uri: 300 m?;'40

= Kanton Obwalden: 320 m? bzw. 370 m? inkl. Angestelltenwohnung;'*’

= Kanton Aargau: 330 m? bzw. 350 m? bei Lehrbetrieben;?

» Kanton Luzern: 350 m? bis 3 SAK bzw. 400 m? ab 3 SAK bei Ausbauten;3

» Kanton Nidwalden: 350 m? bzw. dariiber hinaus bei altrechtlichen Bauten mit Erschlies-
sungsproblemen; 44

= Kanton Solothurn: 500 m?2.145

Es qilt jedoch zu beachten, dass die Kantone teilweise ein unterschiedliches Verstandnis der
(anrechenbaren) Bruttogeschossflache haben und der direkte Vergleich der Werte daher
nicht bei allen Kantonen maglich ist: Die Kantone Freiburg und Nidwalden beziehen bspw.
Erschliessungsflachen (Flur, Treppe, Aufzugschacht etc.) mit ein'*® und der Kanton Uri inte-
griert ausbaubare Flachen im Dachgeschoss ab einer Hohe von 1.5 m."” Der Kanton Luzern
rechnet nicht mit der Brutto- sondern mit der Geschossflache, bezieht Aussenwande nicht
mit ein und berucksichtigt die Erweiterungen innerhalb des bestehenden Wohnbauvolumens

einer altrechtlichen Baute nur mit dem Faktor % als anrechenbare Geschossflache.8

Auch bei der erlaubten Anzahl der Wohneinheiten bestehen kantonal unterschiedliche Rege-
lungen: Sie variieren zwischen zwei bis drei Wohnungen (z.B. Luzern, Obwalden und Solo-

thurn)'® und drei bis vier Wohnungen (z. B. Zug und Nidwalden).'*®

Zwischenfazit. Obwohl das ARE gewisse Richtwerte erlassen hat, inwieweit der landwirt-
schaftliche Wohnraum maximal ausgedehnt werden kénnen sollte, bestehen in den Kanto-
nen unterschiedliche eigene Leitlinien. Die Realisation einer Wohnbauerweiterung ist in Be-
zug auf die Flache je nach Kanton in einem anderen Ausmass moglich. Der Standort des

Wohngebaudes entscheidet daher letztendlich Uber die ausschdpfbaren Moéglichkeiten.

40 ARE UR, BaB Merkblatt 2019, L1.

41 BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 6.

42 BVU AG, Merkblatt 2023, S. 2.

43 Rawi LU, Wegleitung 2023, S. 8 f.: bei An- bzw. Neubauten sind die Geschossflachen auf 300 m?
resp. 350 m2 begrenzt.

44 ARE NW, Richtlinien 2016, S. 7.

145 BJD SO, Checkliste 2021, S. 2.

46 RIMU FR/ILFD FR, Weisungen 2022, S. 2; ARE NW, Richtlinien 2016, S. 7.

47 ARE UR, BaB Merkblatt 2019, L1.

48 Vgl. Rawi LU, Wegleitung 2023, S. 8 f.; Erweiterungen innerhalb des Gebaudevolumens gestitzt
auf Art. 24c RPG werden bei zonenwidrigen Bauten gemass Art. 42 Abs. 3 lit. b RPV ebenfalls nur
zur Halfte angerechnet.

49 Rawi LU, Wegleitung 2023, S. 8; BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 6; BJD SO, Checkliste 2021,
S. 2.

150 ARV ZG, BaB 2020, S. 9; ARE NW, Richtlinien 2016, S. 7.
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3. Gestaltung

Wird die Wohnraumerweiterung nicht innerhalb des bestehenden Gebaudevolumens reali-
siert, so hat dies zwingend eine ausserliche Veranderung zur Folge. Ausserhalb der Bauzo-
ne bestehen im Bereich der Gestaltung weitgehende Einschrankungen, welche auch bei
Wohnbauerweiterungen zu beachten sind.”™" Im Rahmen der Interessensabwagung sind
insb. die Planungsgrundsatze gemass Art. 3 RPG zu berticksichtigen.'®? Eine Baute muss
die Erhaltung des asthetischen und dkologischen Wertes der Landschaft gewahrleisten und
darf die landschaftlichen Eigenheiten nicht stérend veréandern.’™® Aus der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung und der kantonalen Praxis ergeben sich Kriterien, welche bei der Be-
urteilung der Einpassung in die Landschaft zu beachten sind.'®* In Anbetracht des vorliegen-
den Themas der Wohnbauerweiterungen interessieren hiervon v.a. das Volumen, die Mate-
rialisierung, die Farbgebung und die Baugruppe, da der Standort und das Konzentrations-

prinzip lediglich bei freistehenden Neubauten relevant sein dirfte.

Die meisten Kantone haben Richtlinien bezliglich der Gestaltung und Eingliederung von Bau-
ten in die Landschaft ausgearbeitet.’®® Generell lasst sich festhalten, dass die Beachtung der
lokalen, traditionellen Baukultur, die Verwendung von Farbténen der Umgebung und allge-
mein eine moglichst unauffallige Anderung verlangt wird."*® Ausserdem darf die Baute nicht
Uberdimensioniert wirken,’” was jedoch bei Wohnbauerweiterungen aufgrund der ohnehin
beschrankten Erweiterungsmdglichkeiten eher weniger der Fall sein dirfte. Wie die Wohn-
raumerweiterung in concreto ausgestaltet werden darf, muss jedoch kantonsspezifisch ermit-
telt werden. Insbesondere die traditionellen Baustile sind kantonal unterschiedlich.’®® Eine

Auflistung samtlicher kantonalen Vorgaben wirde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
Il Ausnahmebewilligung

Wenn die Erteilung einer ordentlichen Baubewilligung nicht méglich ist, kann allenfalls eine
Ausnahmebewilligung nach Art. 24c oder Art. 24d Abs. 1 RPG fur die Wohnbauerweiterung
beantragt werden. Im Gegensatz zu den Ausnahmen innerhalb der Bauzonen (vgl. Art. 23
RPG) bestehen fur diejenigen ausserhalb der Bauzonen bundesrechtliche Regelungen (vgl.

Art. 24 ff. RPG). Der Spielraum der Kantone ist dementsprechend eingeschrankt. Die ge-

151 Vgl. BUHLMANN, Raum & Umwelt Nr. 1/2013, S. 22.

152 \/gl. BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 24.

153 \WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 3, N 19.

154 V/gl. Urteil des BGer 1C_58/2017 vom 18. Oktober 2018 E. 5.2; BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt
3/2022, S. 24.

55 Vgl. BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 32 ff.

56 Anstatt vieler: BD AR, Baugestaltung 2001, S. 13 ff.; BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 20 ff.; RR
SZ, Planungshilfe 2017, S. 19; vgl. auch BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 28.

57 Vgl. Urteil des BGer 1C_457/2017 vom 25. Marz 2019 E. 8.3.

158 Vgl. BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 30.
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meinsamen Bestimmungen flr die hier interessierenden Normen wurden bereits in Kapitel

B.1l.2.a. erlautert und bedirfen mehrheitlich keinen weitergehenden Ausfiihrungen.
1. Wohnbauerweiterungen im Rahmen von Art. 24c RPG

Der Gesetzgeber raumt Eigentimern von altrechtlichen Bauten (vgl. B.Il.2.b) neben den ver-
fassungsrechtlichen Instituten der Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) und dem Vertrauens-
schutz (Art. 9 BV) mit Art. 24c RPG eine erweiterte Besitzstandsgarantie ein.’® lhnen soll
nicht nur deren Bestand belassen, sondern auch Raum fir Entwicklungen zugestanden wer-
den.'® Ausgeschlossen ist eine Ausnahmebewilligung hingegen bei allein stehenden, unbe-
wohnten Bauten (vgl. Art. 41 Abs. 1 RPV). Wohnbauerweiterungen in der Landwirtschaftszo-
ne sind daher bei bewohnten, altrechtlichen, zonenwidrig gewordenen Wohnbauten grund-

satzlich mit einer Ausnahmebewilligung moglich.
a. Zustand der Baute

Eine Erweiterung kommt laut Art. 24c Abs. 1 RPG nur bei Wohnbauten in Frage, die noch
bestimmungsgemass nutzbar sind. Nach standiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist
eine Baute noch bestimmungsgemass nutzbar, wenn «sie gemessen an ihrer Zweckbestim-
mung betriebstlichtig ist und die tragenden Konstruktionen mehrheitlich intakt sind».'®" Ein
Wohnhaus muss folglich bewohnbar sein. Ob oder dass es tatsachlich bewohnt wird, spielt
fur die Beurteilung der Nutzbarkeit keine Rolle. Ein bewohntes, einsturzgefahrdetes Haus gilt
als nicht nutzbar.'®? Dies ist auch der Fall, wenn der Eigentiimer nichts von der Baufalligkeit
des Gebaudes weiss.'®® Zweifel an der bestimmungsgemassen Nutzbarkeit ergeben sich
bspw., wenn das Gebaude offensichtlich sanierungsbediirftig ist sowie, wenn Metallstitzen
wegen des teilweisen Einstlirzens des Bodens und des Schimmelbefalls der Grundmauern
angebracht werden mussten.'® Die Erneuerung und Erweiterung einer Bauruine fallt von
vornhinein ausser Betracht.’®® Der Eigentiimer muss sein fortbestehendes Interesse an der

Weiternutzung des Gebaudes mittels angemessenem Unterhalt dokumentieren kénnen.'6®

159 KEHRLI, Handbuch zum Agrarrecht, N 154 f.; MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 17.

160 KEHRLI, Handbuch zum Agrarrecht, N 145.

161 BGE 147 11 465 E. 4.2.2 S. 470; Urteile des BGer 1C_204/2019 vom 8. April 2020 E. 2.2;
1C_356/2010 vom 21. Februar 2011 E. 2.3.

62 \/gl. Urteil des St. Galler Verwaltungsgerichts vom 20. Januar 2017, B 2015/99 E. 2.6.3; INAUEN,
Bewilligungen nach Art. 24c RPG, N 291.

163 Urteil des BGer 1C_125/2012 vom 30. Oktober 2012 E. 2.3.

64 Urteil des St. Galler Verwaltungsgerichts vom 25. Mai 2016, B 2015/100 E. 6.

165 Urteil des BGer 1C_617/2019 vom 27. Mai 2020 E. 5.1.

166 BGE 147 11 465 E. 4.2.2 S. 470.
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b. Verlust der Zonenkonformitét altrechtlicher Bauten

Damit ein Wohngebaude unter Art. 24c RPG subsumiert werden kann, muss es seine Zo-
nenkonformitat verloren haben. Eine gestitzt auf Art. 24 RPG erstellte Baute war schon im-

mer zonenwidrig und fallt nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG."®’

Die Zonenwidrigkeit kann auf eine Rechtsanderung zurickzufihren sein. Wurde die Baute
stets landwirtschaftsfremd genutzt oder die landwirtschaftliche Tatigkeit vor dem 1. Juli 1972
aufgegeben, galt sie ab der Einflihrung des Trennungsgrundsatzes als zonenwidrig.'®® Nicht
mehr zonenkonform sind zudem Wohnbauten auf Parzellen, die von einer Bau- in eine

Nichtbauzone umgezont werden.°

Lange Zeit waren Rechtsanderungen die einzige Moglichkeit, wie eine altrechtliche Baute
i.S.v. Art. 24c RPG zonenwidrig werden konnte. Wurde die zonenkonforme Nutzung aufge-
geben, kam Art. 24c RPG nicht zur Anwendung.'”® Im Rahmen einer Standesinitiative des
Kantons St. Gallen wurde Art. 24c Abs. 3 RPG eingeflhrt. Der neue Absatz bezweckte, Ei-
gentiimern von Wohn- und Okonomiebauten die gleichen Veranderungsmdglichkeiten zu
gewahren, unabhangig davon, ob diese am Stichtag landwirtschaftlich genutzt wurden oder
nicht."””" Denn unter friiher geltendem Recht konnten Erweiterungen i.S.v. Art. 24c RPG nur
bei bereits per 1. Juli 1972 nichtlandwirtschaftlichen Wohnbauten bewilligt werden.'”? Im sel-
ben Zug musste daher der Wortlaut von Art. 41 RPV a.F."”® angepasst werden, denn nur
nichtlandwirtschaftliche Bauten kénnen durch die nachtragliche Anderung von Erlassen und
Planen zonenwidrig werden.'” Seither findet sich in der Verordnung keine klare Umschrei-
bung mehr, aus welchem Grund die Zonenwidrigkeit eingetreten sein muss. Ob ein Gebaude
auch infolge Aufgabe der landwirtschaftlichen Tatigkeit zonenwidrig werden kann, wurde im
Rahmen dieser Teilrevision nicht thematisiert. Doch sowohl die Lehre'”® als auch das Bun-

desgericht'’® sprechen sich fiir die erweiterte Auslegung des Artikels aus.

Der Wohnraum ausserhalb der Bauzone kann folglich gestiitzt auf Art. 24c RPG erweitert

werden, wenn das Wohnhaus aufgrund einer Rechts-, Plan- oder Nutzungsanderung zo-

167 MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 19.

168 A| |IG/HOFMANN, FHB Baurecht, N 3.181; JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 7.

169 MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 17.

170 Vgl. ARE, Erlauterungen zur RPV 2001, S. 43.

71 Bericht UREK-N, BBI 2011, S. 7087.

72 ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 7 f.

173 «Artikel 24c RPG ist anwendbar auf Bauten und Anlagen, die seinerzeit in Ubereinstimmung mit
dem materiellen Recht erstellt oder gedndert wurden, durch die nachtragliche Anderung von Erlas-
sen oder Planen jedoch zonenwidrig geworden sind.»

74 ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 7.

175 ALIG/HOFMANN, FHB Baurecht, N 3.182; JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020,

S. 60; MuGaLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 21.

76 Urteil des BGer 1C_187/2011 vom 15. Méarz 2012 E. 3.3; vgl. hingegen unter vorherigem Recht

BGE 12911396 E. 4.2.1 S. 398.
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nenwidrig geworden ist.””” Inwieweit Wohnbauerweiterungen gestitzt auf Art. 24c RPG mog-
lich sind, wenn die Wohnbaute noch landwirtschaftlich genutzt wird, sorgt hingegen stets flr

Diskussionen.
C. Anwendbarkeit bei bestehenden Landwirtschaftsbetrieben

Wenn ein Landwirt seine altrechtliche Wohnbaute erweitern will, steht ihm grundsatzlich eine
ordentliche Baubewilligung nach Art. 16a RPG zu (vgl. C.I.). Doch auch diese ist an zahlrei-
che Voraussetzungen geknipft, welche unter Umstanden nicht erfullt werden kénnen. Es
stellt sich daher die Frage, ob ein aktiver Landwirt gestitzt auf Art. 24c RPG eine Wohnbau-

erweiterung realisieren kann. Folgende Szenarien sind vorstellbar:

= Es besteht eine landwirtschaftliche Tatigkeit, der Umfang eines Gewerbes i.S.v. Art. 7
BGBB wird jedoch nicht erreicht;

» Die landwirtschaftliche Tatigkeit wird zum Teil aufgegeben oder insoweit umstrukturiert,
dass die dauernde Anwesenheit und somit eine Wohnbaute in der Landwirtschaftszone
nicht mehr erforderlich ist;

= Die Bauzone wird erweitert, weshalb eine Wohnbaute in der Landwirtschaftszone auf-

grund der zu geringen Distanz zur Bauzone nicht mehr notwendig ist.

Vor dem Hintergrund der RPG-Revision | und der dadurch eingefiihrten Pflicht zur Riickzo-
nung Uberdimensionierter Bauzonen (Art. 15 Abs. 2 RPG) wird letzteres Szenario jedoch

eher von geringer Bedeutung sein.

Gesetzgebungsverfahren: Die Frage, ob Art. 24c RPG auch bei noch praktizierenden Land-

wirtschaftsbetrieben angewendet werden darf, war Teil der Debatten im Rahmen der Einfiih-
rung des Abs. 3 von Art. 24c RPG (Standesinitiative St. Gallen). Sowohl der Bundesrat als
auch der Standerat ausserte seine Bedenken: Sofern aktive Landwirte gestutzt auf Art. 24c
RPG eine Ausnahmebewilligung erhalten sollten, misse vorausgesetzt werden, dass das
Gebaudevolumen der Wohnbaute nicht mehr fir landwirtschaftliche Zwecke bendétigt wer-
de.'”® Es sei zu verhindern, dass zu einem spéteren Zeitpunkt zusétzlicher Wohnraum fiir die
Landwirtschaft geschaffen werden misse."”® Das ARE erwahnt in seinen Erlauterungen zur
RPV, dass noch landwirtschaftlich benétigte Bauten unter Art. 24c RPG fallen kénnen.' Ein
Bedarfsnachweis nach Art. 16a RPG musse nicht erbracht werden, solange die Erweiterung

im Rahmen von Art. 24c RPG bleibe — eine zusatzliche Erweiterung mittels einer ordentli-

77 KeHRLI, Handbuch zum Agrarrecht, N 153.

78 Stellungnahme BR, BBI 2011, S. 7099; Votum Bischofberger Ivo, Amtl. Bull. SR 2011, S. 1162.

79 Stellungnahme BR, BBI 2011, S. 7099; Votum Bischofberger Ivo, Amtl. Bull. SR 2011, S. 1162;
ARE, Erlduterungen zur RPV 2012, S. 8.

80 Vgl. ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 11.
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chen Baubewilligung dirfe sodann aber nicht mehr erwirkt werden.'® Noch tatige Landwirte
sollen ihr Wohngebaude also genauso flir zonenfremde Zwecke erweitern kdnnen wie Nicht-
landwirte.'® Erweitert ein aktiver Landwirt gestitzt auf Art. 24c RPG seine Wohnbaute, ver-
zichtet er aber im selben Umfang auf die Geltendmachung einer Erweiterung fir den land-

wirtschaftlichen Bedarf.'8

Bundesgericht: Im Jahr 2019 musste sich das Bundesgericht in BGE 147 Il 25 (Laupersdorf)
erstmals mit der Anwendbarkeit von Art. 24c RPG auf ein altrechtliches Wohngeb&ude be-
fassen, dessen landwirtschaftliche Nutzung noch nicht aufgegeben worden war.'® Den Be-
schwerdeflhrern wurde der Ausbau ihrer Wohnbaute gestiitzt auf Art. 16a RPG verwehrt, da
sie keinen unentbehrlichen erweiterten Wohnbedarf begriinden konnten.'® Im Entscheid
wurde ausgefihrt, dass Art. 24c RPG mangels Zonenwidrigkeit nicht auf betriebsnotwendige
altrechtliche Wohnbauten anwendbar sei, solange sie noch landwirtschaftlich genutzt wer-
den.’®® Den Erlauterungen des ARE zu Art. 43a RPV sprach das Bundesgericht seine
rechtsverbindliche Bedeutung ab.'® Zusammenfassend hielt es fest, dass Wohnbauerweite-
rungen gestitzt auf Art. 24c RPG bei landwirtschaftlich genutzten Gebauden nicht méglich

seien. '8

Lehre: Bereits vor BGE 147 Il 25 vertrat MUGGLI die Auffassung, dass aktive Landwirte Er-
weiterungen ihrer Wohnbauten im Rahmen von Art. 16a RPG zu beantragen haben.'®® Der
Art. 24c RPG sei dazu gedacht, Anpassungen in Bezug auf das landwirtschaftsfremde Woh-

nen vorzunehmen, nachdem die zonenkonforme Nutzung aufgegeben worden ist.'®

Fir ALIG/HOFMANN muss fur die Anwendbarkeit von Art. 24c RPG der landwirtschaftliche
Betrieb nicht ganzlich aufgegeben worden sein, sondern nur die landwirtschaftliche Nutzung
der Wohnbaute.'' Dies kann z.B. der Fall sein, wenn der Betriebsleiter in die Bauzone zieht
und das bestehende, in der Landwirtschaftszone liegende Wohnhaus fremdvermietet. Dies
entspricht der Auffassung des Bundesgerichts, denn dieses behandelte in seinem Entscheid
ebenfalls die Nutzung der Wohnbaute und nicht primar das Bestehen des Landwirtschaftsbe-

triebs.

81 ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 8.

182 MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 21.

183 \/gl. ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 8.
84 BGE 147 11 25 E. 3.2 S. 28.

85 Urteil des BGer 1C_145/2019 vom 20. Mai 2020 E. 2.3., nicht publiziert in BGE 147 1l 25.
186 BGE 147 Il 25 E. 3.8, S. 32 f.

187 BGE 147 Il 25 E. 3.6 S. 31.

188 BGE 147 Il 25 E. 3.9 S. 33.

89 Vgl. MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 21.
190 MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 21.

91 Vgl. ALIG/HOFMANN, FHB Baurecht, N 3.184.
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INAUEN begrisst die Auffassung des Bundesgerichts fir den Fall Laupersdorf, zeigt aber
vorhandene ungeklarte Fragen auf.'®? Eine Kumulation von ordentlichen und ausserordentli-
chen Bewilligungen soll nicht mdglich sein, doch Art. 24c RPG misse auch aktiven Landwirt-
schaftsbetrieben offenstehen, sofern ihnen eine ordentliche Baubewilligung verwehrt
bleibt.'%3

Kantonale Praxis: Der Kanton Bern erlaubt unter Erwadhnung des BGer-Urteils Laupersdorf

die Anwendung von Art. 24¢c RPG nicht, sofern zonenkonformer Wohnraum erstellt werden
kann.'®* Der Artikel bleibt daher aktiven Landwirtschaftsbetrieben verwehrt, die inr Wohnge-
baude gestutzt auf Art. 16a RPG erweitern konnen. Wie mit Fallen wie den eingangs dieses
Kapitels C.ll.1.c. umschriebenen umzugehen ist, wird nicht erlautert. Die Kantone Basel-
Landschaft und Nidwalden erlauben Erweiterungen im Rahmen von Art. 24¢ RPG bei beste-
hender landwirtschaftlicher Nutzung nicht.’®® Im Kanton Freiburg werden Wohnbauerweite-
rungen gestutzt auf Art. 24c RPG ebenfalls nur zugelassen, wenn das Gebaude nicht mehr
fir landwirtschaftliche Zwecke genutzt wird.'® Dies entspricht der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung. Die generelle Aufgabe der landwirtschaftlichen Tatigkeit wird nirgends aus-

dricklich gefordert.

Im Kanton Obwalden hingegen wird den Landwirten explizit ein Wahlrecht zwischen Art. 16a
und Art. 24c RPG zur Beurteilung ihrer Wohnbauten eingeraumt, eine Kumulation der beiden
Bestimmungen ist jedoch ausgeschlossen.’” Er stellt sich somit gegen die Rechtsprechung

des Bundesgerichts.

Zwischenfazit und Wiirdigung: Zunachst erscheint es sinnvoll, dass Landwirte, die den Be-

darfsnachweis nach Art. 16a RPG nicht erbringen kénnen, fur Wohnbauerweiterungen nicht
einfach auf Art. 24c RPG ausweichen durfen. Doch zu bedenken bleibt, dass vorliegend Gber
altrechtliche Bauten gesprochen wird, die zunachst rechtmassig bestanden haben, sodann
aber zonenwidrig geworden sind. Wird bspw. eine Parzelle mit einem Wohnhaus eines akti-
ven, jedoch kein Gewerbe i.S.v. Art. 7 BGBB fuhrenden Landwirts ausgezont, so steht ihm
Art. 16a RPG von vornherein nicht zur Verfigung (vgl. B.Il.1.b). Da er seine landwirtschaftli-
che Tatigkeit noch ausfihrt und die Wohnbaute landwirtschaftlich nutzt, soll er laut Bundes-
gericht und Lehre aber auch nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 24c RPG fallen.
Dasselbe gilt, wenn der Landwirt die Betriebsart oder -grésse andert, sodass die altrechtliche

Wohnbaute mangels Notwendigkeit ihnre Zonenkonformitat verliert. Die Wohnbaute wird stets

192 \/gl. INAUEN, Bewilligungen nach Art. 24c RPG, N 278 f.

193 INAUEN, Bewilligungen nach Art. 24c RPG, N 280; INAUEN, ZBI 122/2021, S. 389.

194 AGR BE, Themenblatt A1 2023, S. 1 f.

195 BUD BL, Erweiterte Besitzstandsgarantie 2020, S.1; ARE NW, Richtlinien 2016, S. 30.
19% RIMU FR, Richtlinie 2023, S. 1.

197 BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 6 f.
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landwirtschaftlich genutzt, doch ist diese nun aufgrund der betrieblichen Umstrukturierung
und des dadurch nicht mehr dauernden Anwesenheitserfordernisses zonenwidrig. Im Unter-
schied zum Fall Laupersdorf ist dann auch die bestehende Nutzung nicht mehr zonenkon-
form. Es handelt sich nicht lediglich um die Verneinung der Zonenkonformitat der gewinsch-
ten Erweiterung, sondern bereits des bestehenden Wohnhauses. Wird jedoch die Auffas-
sung vertreten, dass bei einer bestehenden landwirtschaftlichen Nutzung eines Wohngebau-
des Art. 24c RPG generell nicht anwendbar ist, so stehen dem Landwirt so lange keine Er-
weiterungsmaoglichkeiten zu, bis er seine landwirtschaftliche Tatigkeit aufgibt.’® Die Un-

gleichbehandlung zwischen Landwirten und Nichtlandwirten besteht dahingehend fort.

Im Bundesgerichtsurteil Laupersdorf handelte es sich um eine zonenkonforme Wohnbaute,
fur welche der Bedarfsnachweis nach Art. 16a RPG zur Realisierung einer Erweiterung nicht
erbracht werden konnte. Die Anwendung von Art. 24c RPG auf zonenkonforme Bauten ist
korrekterweise verneint worden. Der misslungene Bedarfsnachweis soll nicht eine Auswei-
chung auf Art. 24c RPG erlauben. Zudem spricht der unmissverstandliche Wortlaut des Arti-
kels von zonenwidrigen Bauten, was auch die systematische Einordnung bei den Ausnah-
mebewilligungen unterstreicht. Die grosszligige Gewahrung eines Wahlrechts zwischen
Art. 16a und Art. 24c RPG des Kantons Obwalden geht m. E. zu weit.

Steht bei altrechtlichen, zonenwidrig gewordenen Bauten die Anwendbarkeit von Art. 24c
RPG zur Diskussion, stellen das Bundesgericht sowie die Lehre bei der Beurteilung primar
auf die Nutzungsart der Wohnbaute ab.'® Eine landwirtschaftlich genutzte Baute soll nicht
gestutzt auf Art. 24c RPG erweitert werden dirfen.?® Sobald der Landwirt seine Tatigkeit
aufgegeben hat, darf das Gebaude ausgebaut werden. Wird landwirtschaftlich genutzten,
aber zonenwidrig gewordenen Wohnbauten die Anwendung von Art. 24c RPG verwehrt, fehlt
diesen Eigentiimern eine gesetzliche Grundlage fiir Wohnbauerweiterungen.?°' Erweiterun-
gen gestitzt auf Art. 24d Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 42a Abs. 1 RPV bleiben neurechtlichen Bau-
ten vorenthalten. Aufgrund der fehlenden Zonenkonformitat fallen die Bauten nicht unter
Art. 16a RPG und bei Beachtung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und der Lehre
auch nicht unter Art. 24c RPG. Es kann m. E. nicht der Wille des Gesetzgebers sein, Nicht-
landwirte zu bevorzugen, denn grundsatzlich sollen doch gerade nur aktive Landwirte von

einer Wohnnutzung ausserhalb der Bauzone profitieren kdnnen. Dass Nichtlandwirte in die-

198 Alternativ kann die landwirtschaftliche Nutzung der Wohnbaute auch durch den Bezug einer Woh-
nung innerhalb der Bauzone aufgegeben werden.

199 Vgl. auch INAUEN, Bewilligungen nach Art. 24c RPG, N 279.

200 \/gl. BGE 147 Il 25 E. 3.9 S. 33; ALIG/HOFMANN, FHB Baurecht, N 3.184; MuGGLI, PraxKomm RPG,
Art. 24¢, N 21.

201 GI. M.: INAUEN, Bewilligungen nach Art. 24c RPG, N 280.
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sem Zusammenhang einen erweiterten Bestandesschutz geméass RPG geniessen, Landwir-

ten jedoch nur der verfassungsmassige Bestandesschutz zusteht, erscheint stossend.

Ausserdem ist zu beachten, dass eine Erweiterung der Baute nicht nur mdglich sein soll,
wenn deren Zweck aufgegeben worden ist, sondern auch, wenn der Zweck der Baute erhal-
ten bleibt (vgl. Art. 43a lit. a RPV). Daher sollten auch zonenwidrig gewordene Wohnbauten,
bei welchen die landwirtschaftliche Wohnnutzung der Baute noch nicht aufgegeben wurde,
nach Art. 24c RPG erweitert werden dirfen. Die Baute wird noch zum bisherigen Zweck ge-

nutzt und soll auch weiterhin diesem Nutzen dienen.

Es macht daher m. E. Sinn, bei zonenwidrig gewordenen, altrechtlichen Wohnbauten Land-
wirte und Nichtlandwirte vollumfanglich gleich zu behandeln. Denn beide besitzen ein beste-
hendes Wohnhaus, das urspriinglich zonenkonform bzw. rechtmassig bestanden hat. Der
erweiterte Bestandesschutz soll unabhangig von der bestehenden landwirtschaftlichen Nut-
zung der Baute gewahrt werden. Zonenkonforme Bauten hingegen sollen nur im Rahmen
von Art. 16a RPG erweitert werden kénnen. Die Ausweitung des Anwendungsbereiches von
Art. 24c RPG auf zonenkonforme Bauten, die den Bedarfsnachweis nach Art. 16a RPG nicht

erbringen kdénnen, kann nicht bundesrechtskonform sein.
d. Wahrung der Identitéit der Baute

Wenn die landwirtschaftliche Wohnbaute gestiitzt auf Art. 24c RPG erweitert werden darf, so
sind dem Bauherrn bezlglich des Umfangs sowie der Ausgestaltung weitere Grenzen ge-
setzt. Das Gesetz lasst gemass Art. 24c Abs. 2 RPG lediglich eine massvolle Erweiterung
zu. Solange die Identitat der Baute inkl. Umgebung im Wesentlichen gewahrt bleibt, gilt die
Erweiterung als massvoll (vgl. Art. 42 Abs. 1 RPV). Die Identitadtswahrung ist unter Berlck-
sichtigung der gesamten Umstande zu beurteilen, wobei stets der Zustand der Baute bei der
Zuweisung zum Nichtbaugebiet massgeblich ist (Art. 42 Abs. 2 und 3 RPV).2°2 In jedem Fall
dirfen Anderungen zu Gunsten einer zeitgemassen Wohnnutzung und der modernen Be-
durfnisse vorgenommen werden, jedoch nur unter Einhaltung des bisherigen Nutzungsum-
fangs der Baute (vgl. auch Art. 42 Abs. 3 lit. ¢ RPV).23

Bei der Wahrung der Identitat handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, welcher
der Konkretisierung bedarf.?** Die Identitat bezieht sich auf das Volumen, das Aussehen und
die Zweckbestimmung des Gebaudes.?% Der Bundesrat legt fiir Erweiterungen innerhalb des

Gebaudevolumens mit Art. 42 Abs. 3 lit. a RPV zumindest dimensional einen maximalen

202 ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 46; MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 26.

203 \/gl. Bericht UREK-N, BBI 2011, S. 7090: Eine bisher nur temporar bewohnte Baute darf nicht auf
den Stand einer Ganzjahreswohnung gebracht werden.

204 MuGaLl, PraxKomm RPG, Art. 24c¢, N 29.

205 BOVAY/SULLIGER/PFEIFFER, RDAF 2021 |, S. 321.
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Rahmen von 60 % der aBGF fest. Ausserhalb des Gebaudevolumens darf die Erweiterung
nicht mehr als 30 % bzw. 100 m? der aBGF sowie der Gesamtflache betragen (Art. 42 Abs. 3
lit. b RPV). Werden hierbei auch innerhalb des Gebaudevolumens Erweiterungen vorge-
nommen, sind diese nur zur Halfte anzurechnen.?®® Ausserliche Veréanderungen werden ge-
mass Art. 24c¢c Abs. 4 RPG zudem nur unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit oder der
Verbesserung ihrer Einpassung in die Landschaft zugelassen. Die Bestimmung bezweckt,
den regionaltypischen Charakter der Landschaft zu erhalten.?” Anderungen der Erschei-
nungsform sind jedoch unter Umstanden sogar erwilinscht, wenn die bestehende Baute das

Landschaftsbild eher stort.208

Bei einer Uberschreitung der dimensionalen Vorgaben der RPV gilt die Identitat der Baute
definitiv nicht mehr als gewahrt, wobei eine Wohnbauerweiterung unter Bericksichtigung der
gesamten Umstande auch bereits unterhalb dieser Maximalgrenzen als nicht mehr massvoll
angesehen werden kann.?®® Laut Bundesgericht sind insb. die dussere Erscheinung, Nut-
zungsart, Nutzungsmass, Anzahl Wohneinheiten, Erschliessung, Zweck sowie Auswirkungen
auf Raum und Umwelt massgebend.?'® Zudem kénnen die Baukosten ein Indiz fur den Um-
fang der Anderung darstellen.?'! Die Kantone entscheiden meist im Rahmen der Gesamtbe-
urteilung, wann sie die Identitat der Baute als gewahrt betrachten und wann nicht.?'? Sofern
die Wohnbauerweiterung in mehreren zeitlichen Abschnitten erfolgt, muss stets das maximal

zulassige Gesamterweiterungsmass im Auge behalten werden.?'?

Bundesgericht: Bezlglich der Wahrung der Identitat bei Erweiterungen von Wohnraum gibt
es kaum bundesgerichtliche Rechtsprechung. Im Rahmen eines Abbruchs und Wiederauf-
baus verneinte das BGer die Wahrung der Identitdt, da sich das Gebaude erst nach dem
Umbau zur ganzjahrigen Nutzung eignete und dies eine erhebliche Nutzungsintensivierung
darstellt.?'* Die meisten Entscheide behandeln jedoch lediglich die Unzulassigkeit von Nut-

zungsanderungen bzw. die Umwandlungen von landwirtschaftlichen Bauten in Wohnh&u-

206 ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 46.

207 \/gl. Bericht UREK-N, BBI 2011, S. 7090.

208 Bericht UREK-N, BBI 2011, S. 7090; ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 45.

209 ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 45 1.

210 \/gl. BGE 127 1l 215 E. 3a S. 218; ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 45; ALIG/HOFMANN, FHB
Baurecht, N 3.196; HABERLI/SCHNEEBELI, PBG aktuell 2009/1, S. 10.

211 \VVgl. BOVAY/SULLIGER/PFEIFFER, RDAF 2021 |, S. 322; JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt
3/2020, S. 29.

212 \/gl. ALIG/HOFMANN, FHB Baurecht, N 3.197; JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020,
S. 30; MuGaLI, PraxKomm RPG, Art. 24c, N 29.

213 ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 46.

214 \/gl. Urteil des BGer 1C_312/2016 vom 3. April 2017 E. 4.2 (Abbruch und Wiederaufbau).
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ser.2'S Generell ist festzuhalten, dass eine Anderung von untergeordneter Natur sein muss

und die raumplanerisch wichtigen Merkmale des Gebaudes erhalten bleiben sollen.?'®

Auch bezlglich der Einpassung in die Landschaft sei an dieser Stelle auf die allgemeine
Rechtsprechung zur Thematik verwiesen. Die Auswirkung auf die Umgebung ist mdglichst
gering zu halten, die Farb- und Materialwahl fur die Fassaden sollte unauffallig und zum be-
stehenden Gebaude passend gefallt werden und die gesamte Baute darf schlussendlich
nicht Uberdimensioniert wirken.?' Grundsatzlich muss stets jeder Einzelfall betrachtet wer-

den.

Kantonale Praxis: Als Orientierungshilfen bzgl. Einhaltung des ausseren Erscheinungsbildes

und Einpassung in die Landschaft haben diverse Kantone Leitfaden erlassen, welche die
traditionelle kantonale Baugestaltung festhalten.?'® Sie enthalten u.a. Vorgaben zum Bauma-
terial, zur Farbgebung, Dachneigung und Fassadengestaltung sowie zu weiteren charakteris-
tischen Merkmalen.?”® Im Kanton Waadt besteht sogar eine eigene kantonale rechtliche
Grundlage zur Einpassung in die Landschaft (vgl. Art. 83 RLATC/VD) und ein Merkblatt halt
konkrete Vorgaben inkl. Maximalgréssen fir verschiedene spezifische Erweiterungen fest

(z.B. Erstellung eines Sitzplatzes von max. 25 m?).2%

Die Kantone Luzern, Bern und Obwalden erwahnen in ihren Wegleitungen Beispiele, welche
unter die Erweiterung zwecks zeitgemasser Wohnnutzung subsumiert werden. Darunter fal-
len u.a. die Anpassung der Raumhéhe, Garagenanbauten oder ein zeitgemasses Bad, WC

und Kiiche.??!

Das ARE erachtet den Einbau einer Zweitwohnung grundséatzlich als zuldssig.??> Der Kanton
Obwalden folgt dieser Auffassung, die neue Wohnung darf anschliessend aber nicht mehr

erweitert werden.?2® Die Kantone Luzern und Nidwalden sind hier restriktiver und lassen zu-

215 \/gl. BGE 140 11 509 E. 2.1 S. 511 f.; Urteile des BGer 1C_434/2022 vom 25. August 2023 E. 4.5;
1C_518/2021 vom 12. Juni 2023 E. 3.8; 1A.105/2002 vom 19. Marz 2003 E. 4.2.

216 \/gl. Urteil des BGer 1C_572/2020 vom 30. November 2021 E. 6.3.

217 \/gl. Urteile des BGer 1C_457/2017 vom 25. Marz 2019 E. 8.3; 1C_266/2013 vom 9. Oktober 2013
E.3.2.1.

218 Anstatt vieler: Amt fiir Gemeinden und Raumordnung, Gestaltungsgrundsatze zu Artikel 24c RPG,
Bern 2023; Dienststelle Raum und Wirtschaft, Leitfaden Gestaltung von Bauten und Anlagen aus-
serhalb der Bauzone, Luzern 2019; Amt fir Raumplanung, Gestaltung von Bauten und Anlagen
ausserhalb der Bauzone, Leitfaden, Zug 2016; Amt fir Raumentwicklung, Landwirtschaftliches
Bauen in Graublinden, Chur 2006; Planungsamt Kanton Appenzell Ausserhoden, Baugestaltung
ausserhalb Bauzone, Herisau 2001.

219 \/gl. auch BLIND/PERREGAUX, Raum & Umwelt 3/2022, S. 27 f.

220 DGTL VD, Fiche d’'application 2019, S. 1.

221 Rawi LU, Wegleitung 2023, S. 22; AGR BE, Themenblatt A1 2023, S. 3; BRD OW, Praxishandbuch
2023, S. 12.

222 \/gl. ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 46.

223 BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 13.
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satzliche Wohneinheiten nur in begriindeten Einzelfallen oder bei grossen Gebauden zu und

stiitzen dies auf die ansonsten mangelnde Wesensgleichheit der Baute.??*

Zwischenfazit. Darf ein Wohnhaus nach Art. 24c RPG erweitert werden, bestehen sowonhl
hinsichtlich der Dimension als auch der ausserlich wahrnehmbaren Ausgestaltung gewisse
Grenzen. Die Wegleitungen der Kantone Luzern und Zug bieten einen guten Uberblick bzgl.
der quantitativen Erweiterungsmoglichkeiten bei Wohnbauten gestitzt auf Art. 24c RPG.?%
Soweit die Wohnbauerweiterung dusserliche Anderungen zur Folge hat, muss kantonsspezi-
fisch die mdgliche Umsetzung gepruft werden, da jeder Kanton eigene regionstypische Bau-
weisen aufweist und die Einpassung in die Landschaft anhand der lokalen Gegebenheiten
beurteilt. Grundsatzlich sind die &usserlich wahrnehmbaren Anderungen jedoch gering zu
halten. Ohnehin sollte die Wohnbauerweiterung zunachst im bestehenden Gebaudevolumen

realisiert werden.??
2, Wohnbauerweiterungen im Rahmen von Art. 24d Abs. 1 RPG

Wurde eine Wohnbaute nach dem 1. Juli 1972 zonenkonform in der Landwirtschaftszone
erstellt, fallt sie als neurechtliche Baute nicht unter den Anwendungsbereich von Art. 24c
RPG, sondern wird bei einer zonenfremden Nutzung nach Art. 24d RPG und den dazugeho-
rigen Verordnungsbestimmungen beurteilt.??” Wird das Wohnhaus zu landwirtschaftsfremden
Zwecken genutzt, kbnnen Wohnbauerweiterungen nur gestutzt auf Art. 42a Abs. 1 RPV gel-
tend gemacht werden.??® Altrechtliche Bauten hingegen fallen geméass MUGGLI sowohl unter
Art. 24c als auch unter Art. 24d Abs. 1 RPG. ?2° Erweiterungsmoglichkeiten im Rahmen von
Art. 24d Abs. 1 RPG dirften jedoch gemass Marginalie der entsprechenden Verordnungsbe-
stimmung dennoch nur neurechtlichen Wohnbauten zustehen (vgl. Art. 42a Abs. 1 RPV).2%
Ausserdem unterscheidet sich das Ausmass der Erweiterungsmoglichkeiten grundlegend
voneinander: Erweiterungen nach Art. 24d Abs. 1 RPG mussen im Gegensatz zu jenen ge-
stutzt auf Art. 24c RPG nicht nur nétig, sondern fir eine zeitgemasse Wohnnutzung unum-
ganglich sein.?®' Es ist daher davon auszugehen, dass sich die praktische Bedeutung von
Art. 24d Abs. 1 RPG auf neurechtliche Bauten beschrankt.

224 ARE NW, Richtlinien 2016, S. 32; Rawi LU, Wegleitung 2023, S. 22.

225 Rawi LU, Wegleitung 2023, S. 24; ARV ZG, BaB 2020, S. 27 f.

226 Gestlitzt auf das Prinzip der haushalterischen Nutzung des Bodens (Art. 1 Abs. 1 RPG).

227 \/gl. Urteil des BGer 1C_281/2015 vom 28. Juni 2016 E. 3.31, MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24c,
N 19.

228 \/gl. JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 21.

229 MuaalLl, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 9.

230 \/gl. auch MUGGLI/PFLUGER, Raum & Umwelt Nr. 1/2013, S. 19.

231 \VVgl. MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 14; MUGGLI/PFLUGER, Raum & Umwelt Nr. 1/2013,
S. 18f.
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Das primare Ziel des Art. 24d RPG ist es, die Weiterverwendung von landwirtschaftlichen
Wohnbauten zu gewahrleisten.?®? Die Gebaude sollen nach dem Prinzip «Wohnen bleibt
Wohnen» weiter genutzt werden durfen, auch wenn die Nutzung nicht mehr zonenkonform
ist.?3 Es soll sogar eine spatere Verausserung der umgenutzten Wohnbaute mdglich sein.?3
Bauliche Massnahmen sind im Rahmen von Art. 24d RPG jedoch nur in beschranktem Um-
fang madglich (vgl. Art. 24d Abs. 3 lit. b RPG und Art. 42a Abs. 1 RPV). Zudem ist der freiwil-
lige Abbruch und anschliessende Wiederaufbau gestitzt auf Art. 24d RPG unzulassig, was
ebenfalls einen wichtigen Unterschied zu den Bewilligungsmdglichkeiten nach Art. 24c RPG
darstellt (vgl. Art. 42 Abs. 4 und Art. 42a Abs. 3 RPV). Der Bau einer nicht notwendigen Er-
satzbaute ist in jedem Fall unzulassig (Art. 24d Abs. 3 lit. a RPG).

Die Bewilligungsvoraussetzungen von Art. 24d Abs. 3 RPG decken sich beinahe vollstandig
mit den in Art. 43a RPV aufgelisteten Voraussetzungen, welche fir samtliche Ausnahmebe-
willigungen ausserhalb der Bauzone gelten. Es wird diesbezlglich weitgehend auf die Aus-

fuhrungen unter B.1l.2.a. verwiesen.
a. Zustand und Nutzung der Baute

Gemass Art. 24d Abs. 1 RPG muss die landwirtschaftliche Wohnbaute «in ihrer Substanz
erhalten» sein, damit eine landwirtschaftsfremde Wohnnutzung zugelassen wird. Es kann auf
die Ausfuhrungen zu Art. 24c Abs. 1 RPG verwiesen werden, bei welchem die fortbestehen-
de bestimmungsgemasse Nutzbarkeit vorausgesetzt wird (vgl. C.1l.1.a.). Die beiden Formu-
lierungen fordern dasselbe: Die Baute muss betriebstlichtig und die tragenden Wande mehr-
heitlich intakt sein.?®> Es wird daher ein bewohnbarer Zustand vorausgesetzt, weshalb Bau-

ruinen nicht Gegenstand einer Bewilligung gestiitzt auf Art. 24d RPG sein konnen.?*

Gemass Art. 24d Abs. 3 lit. a RPG darf die Wohnbaute nicht mehr fur den bisherigen Zweck
bendtigt werden. Die Bestimmung unterscheidet sich leicht von Art. 43a lit. a RPV. Die Ein-
fuhrung des RPV-Artikels diente der weitgehenden Ubernahme der Bewilligungsvorausset-
zungen aus Art. 24d Abs. 3 RPG insb. fur altrechtliche Bauten, wenn auch teilweise in weni-
ger strengem Ausmass.?®” Fir neurechtliche Bauten ist daher der restriktivere Art. 24d
Abs. 3 lit. a RPG massgebend. Das ARE setzt nicht die Aufgabe des zur Wohnbaute gehd-

renden landwirtschaftlichen Betriebs voraus, fordert jedoch, dass die Wohnbaute als Ganzes

232 BB| 1996, S. 541.

233 BBl 1996, S. 541.

234 ALIG, FHB Baurecht, N 3.231.

235 \Vgl. BGE 147 11 465 E. 4.2.1 f. S. 469 f.; vgl. Urteil des BGer 1C_131/2018 vom 27. August 2018
E.6.1.

236 BBl 1996, S. 542.

237 ARE, Erlauterungen zur RPV 2012, S. 11.
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definitiv nicht mehr fir die Landwirtschaft benotigt wird.?*® MuGGLI vertritt hingegen die Mei-
nung, dass mit einem entsprechenden Nachweis auch ein nicht mehr bendtigter Gebaudetei/

unter Art. 24d RPG subsumierbar sein misste.23°

Da der Gesetzgeber mit Art. 24d Abs. 1 RPG die Weiterverwendung von Wohnbauten unter
Einhaltung des Prinzips «Wohnen bleibt Wohnen» ermdglichen wollte, darf die zonenwidrige
Nutzung nicht von der bisherigen (Wohn-)Nutzung abweichen.?*° Das Prinzip muss sowohl
im Grundsatz als auch in dessen bisherigen Umfang eingehalten werden: Eine bislang nur
temporar bewohnte Baute kann folglich nicht zu einem Dauerwohnsitz umgenutzt und ent-
sprechend erweitert werden.?*' Erweiterungen von temporar genutzten Wohnbauten sind
ohnehin von vornherein ausgeschlossen, da bei solchen Gebauden kein Mindeststandard fur
eine zeitgeméasse Wohnnutzung i.S.v. Art. 42a Abs. 1 RPV besteht.?#?

Zudem muss sich das Gebaude flr die vorgesehene Nutzung eignen, was bei der Anwen-
dung von Art. 24d Abs. 1 RPG regelmassig der Fall sein durfte.?** Befindet sich das Gebau-
de fir die nichtlandwirtschaftliche Wohnnutzung an einem zu abgelegenen und unzugangli-
chen Ort, ist eine Verneinung jedoch denkbar.?** Der Kanton Solothurn erteilt bspw. bei allzu

abgelegenen und unzuganglichen oder zu kleinen Bauten keine Bewilligung.?*®
b. Unumgaénglich fiir eine zeitgemédsse Wohnnutzung

Wird die landwirtschaftsfremde Wohnnutzung i.S.v. Art. 24d Abs. 1 RPG zugelassen, so sind
lediglich Wohnbauerweiterungen zulassig, welche fur die zeitgemasse Nutzung unumgang-
lich sind (vgl. Art. 42a Abs. 1 RPV). Erweiterungen sind daher nur in sehr beschranktem Um-
fang mdglich. Unumganglich ist eine Wohnbauerweiterung dann, wenn «der aktuelle Zustand
der Wohnbaute deren Vermietung oder Verkauf nicht zulassen wiirde».?* Bauliche Mass-
nahmen sollen zudem zunachst innerhalb des bestehenden Gebaudevolumens — wozu auch
der angebaute Okonomieteil gehort**” — realisiert werden, bevor eine Erweiterung ausserhalb
erfolgt.?*® ALIG zweifelt die Gesetzeskonformitat der Verordnungsbestimmung aufgrund der

Materialien zu Art. 24d RPG an und bemerkt, dass Erweiterungen allenfalls gar nicht zulas-

238 ARE, Erlauterungen Art. 42a RPV, S. 5f.

239 MuagaLl, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 15.

240 \/gl. Wortlaut von Art. 24d Abs. 1 RPG; BBI 1996, S. 541.

241 Vgl. Urteil des BGer 1C_391/2010 vom 19. Januar 2011 E. 4.3.1 f.; ARE, Erlauterungen Art. 42a
RPV, S. 5; MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 15.

242 ARE, Erlauterungen Art. 42a RPV, S. 5.

243 \/gl. BBI 1996, S. 544.

244 \WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 24d, N 10.

245 BJD SO, Checkliste 2021, S. 13.

246 ARE, Erlauterungen Art. 42a RPV, S. 3.

247 MuaaLl, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 18.

248 ARE, Erlauterungen Art. 42a RPV, S. 3.
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sig sein dirften, da lediglich die Weiterverwendung der Baute ermdglicht werden sollte.?*° Da
eine Baute bei nicht zeitgemassen Wohnverhaltnissen wohl nur in den seltensten Fallen wei-

terverwendet wird, ist dieser Ansicht nicht zu folgen.

Die Beurteilung, ob eine Wohnbaute der zeitgemassen Nutzung entspricht, obliegt den Be-
horden.?®® Der unbestimmte Rechtsbegriff Iasst einen Interpretationsspielraum offen, muss
aber in jedem Fall restriktiv ausgelegt werden.?' Es ist ein objektiver Beurteilungsmassstab
anzuwenden, wobei die subjektiven Bedlrfnisse der Gesuchsteller keine Rolle spielen.?%?
Gemass JUD/MARKSTEIN sollen nicht leichthin weitere Wohneinheiten eingebaut werden duir-

fen 253

Bundesgericht: Das Bundesgericht hat keine eigene Praxis aufgestellt, sondern prift meist
anhand des Einzelfalls, ob eine bauliche Massnahme fir eine zeitgemasse Wohnnutzung
unumganglich ist oder nicht. Blroraumlichkeiten kénnen hingegen gemass BGer nicht unter

zeitgemassem Wohnanspruch geltend gemacht werden.?%

Der Einbau einer zusatzlichen Kiche zur Schaffung einer zweiten Wohneinheit wurde vom
BGer als nicht bewilligungsfahig angesehen, da die betroffene Wohnbaute auch ohne zweite
Wohnung vermietet oder verkauft werden kénne. Bewilligter Wohnraum, der nun leer steht,
widerspricht laut BGer nicht dem &ffentlichen Interesse, wenn urspringlich lediglich ein Ein-
familienhaus bewilligt wurde und das offentliche Interesse an der Trennung von Bau- und

Nichtbaugebiet Giberwiegt.?%

Bei Dachisolationen ist ausfuhrlich zu prifen, ob diese fur eine zeitgemasse Wohnnutzung
unumganglich sind — insb., wenn dadurch mehr Rdume bewohnbar werden.?® In einem Ent-
scheid aus dem Jahr 2011 wurde die Bewilligung verweigert, obwohl der Beschwerdefihrer
geltend gemacht hatte, dass er den Estrich weiterhin als Abstellkammer nutzen wirde. Auf-
grund der konkreten Situation des Estrichs mit bestehenden Fenstern, direktem Zugang vom
Wohnraum, Steckdose und elektrischem Licht liess das BGer die Isolation nicht zu.%” Auch

in einem spateren Entscheid erachtete das BGer die Rechtsprechung aus BGE 147 1l 25 als

249 BB| 1996, S. 541; ALIG, FHB Baurecht, N 3.238.

250 Vgl. ARE, Erlauterungen Art. 42a RPV, S. 3.

251 ARE, Erlauterungen Art. 42a RPV, S. 3.

252 \/gl. Urteile des BGer 1C_618/2022 vom 30. Mai 2023 E. 5.4; 1C_776/2013 und 1C_412/2015 vom
3. Mai 2016 E. 4.2; 1A.290/2004 vom 7. April 2005 E. 2.3.2.

253 JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 21.

254 Urteil des BGer 1A.290/2004 vom 7. April 2005 E. 2.3.2.

255 Urteil des BGer 1C_618/2022 vom 30. Mai 2023 E. 5.4.

2% \/gl. ALIG, FHB Baurecht, N 3.237.

257 Urteil des BGer 1C_157/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.4.
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auf den streitigen Fall Gbertragbar, weshalb es den Ausbau eines Estrichs zu Wohnzwecken

als nicht notwendig qualifizierte.?*®

Kantone Bern und Uri: Teilweise legen die Kantone in ihren Merkblattern Richtwerte flr

Wohnflachen fest, welche als zeitgemass angesehen werden. Der Kanton Bern erachtet eine
BGF von 100 m? als zeitgemass und lasst Erweiterungen dariiber hinaus nur bei fehlendem
Bad, ungenligender interner Erschliessung oder zu wenig Nebenrdumen zu.?*° Im Kanton Uri
sind Erweiterungen von Einfamilienhdusern tber 180 m? bzw. Zweifamilienhausern Uber
280 m? aBGF nicht mdglich.?®® Ausserdem sind Erweiterungen fiir sanitare Einrichtungen nur
im Umfang von max. 15 % oder 25 m? der aBGF zulassig, bei Erweiterungen von Bruttone-
benflachen (BNF) fir Garagen, Waschkiiche, Heizungsrdume und dergl. liegt die Begren-

zung bei max. 30 % oder 25 m?2.25!

Kanton Graublinden: Im Kanton Graubinden wird im Rahmen von Art. 24d Abs. 1 RPG eine

Erweiterung von neurechtlichen Bauten innerhalb des Gebaudevolumens von 60 % der
aBGF gewahrt, wobei Art. 42 Abs. 3 lit. a RPV zitiert wird.?®> Gemass Marginalie von Art. 42
RPV ist die Bestimmung nur fur altrechtliche Bauten anwendbar, Erweiterungen von neu-
rechtlichen Bauten fallen unter Art. 42a RPV. Bei dem vor der RPG-Revision 2011 geltenden
Recht fielen auch altrechtliche Bauten unter Art. 24d RPG, wobei die Regelung gemass
Art. 42 Abs. 3 lit. a RPV betreffend deren Erweiterungsumfang anwendbar war (vgl. Art. 42a
Abs 2 RPV a.F.).?®® Fur neurechtliche Bauten gelangte die Bestimmung Art. 42 RPV jedoch
bereits damals nicht zur Anwendung. Erweiterungen von neurechtlichen Wohnbauten waren
und sind nur zuldssig, wenn sie fur eine zeitgemasse Wohnnutzung unumganglich sind
(Art. 42a Abs. 1 RPV). Die Regelung im Kanton Graubunden ist daher gesetzeswidrig, denn
neurechtliche Bauten kénnen gestutzt auf Art. 24d Abs. 1 RPG umfangmassig nicht nach
Art. 42 Abs. 3 lit. a RPV erweitert werden.

Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden und Ziirich: Andere Kantone legen keine Richtwerte

fest, sondern beschranken sich auf die Auflistung von zuldssigen Arten der Wohnbauerweite-
rungen. In Luzern werden nur Um-, An- und Aufbauten fir ein zeitgemasses Bad, WC oder
Kiiche zugelassen.?®* Der Kanton Nidwalden erlaubt die Verschiebung von innen liegenden

Treppen zur klaren Trennung einzelner Wohnungen, die Verschiebung von Sanitarrdumen

258 Urteil des BGer 1C_631/2021 und 1C_639/2021 vom 16. Oktober 2023 E. 7.

259 AGR BE, Themenblatt A2 2021, S. 2.

260 ARE UR, BaB Merkblatt 2019, A13.

261 ARE UR, BaB Merkblatt 2019, A13.

262 ARE GR, Arbeitshilfe 2022, S. 59.

263 ARE, Erlauterungen Art. 42a RPV, S. 2; WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 24d, N 9.
264 Rawi LU, Wegleitung 2023, S. 25.
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aus alter Bausubstanz oder die Schaffung von gedeckten Fahrzeug-Abstellplatzen.?®® Sofern
keine Alternative innerhalb des Gebaudevolumens mdglich ist, lasst der Kanton Obwalden
geringe Erweiterungen ausserhalb des Gebaudevolumens in Form von einer Aussenisolati-
on, eines Windfangs beim Hauseingang oder eines Heizungsraums zu.?%¢ Der Kanton Zirich
erachtet Balkone oder Sitzplatze als fir die zeitgemasse Wohnnutzung unumganglich und

legt Richtlinien fir Dachaufbauten, Raumhohen, Parkplatze und Kellereinbauten fest.?’

Kanton Schwyz: Das Verwaltungsgericht Schwyz erwog, dass sich ein Angestelltenzimmer

durch den Einbau einer Kiche und einer Verbindungstire als eigenstandige Wohneinheit
betrachten lasse, was trotz des Hirnschlags des Beschwerdeflihrers nicht nur eine Erweite-

rung zwecks zeitgemasser Wohnnutzung darstelle.?68

Zwischenfazit. Nur die wenigsten Erweiterungen sind fir eine zeitgemasse Wohnnutzung
unumganglich. Sowohl das BGer als auch die meisten Kantone wenden einen strengen
Massstab an. Die kantonal festgelegten Richtwerte sind lediglich als Hilfestellungen anzuse-
hen, da schlussendlich eine Einzelfallbeurteilung nach objektiven Kriterien erfolgen muss. In
jedem Fall wird eine Wohnbauerweiterung zwecks Befriedigung von individuellen Wohnbe-

darfnissen nicht bewilligt.
c. Aussere Erscheinung und bauliche Grundstruktur

Die gestalterischen Mdoglichkeiten im Rahmen von Art. 24d Abs. 1 RPG unterscheiden sich
von denjenigen gestutzt auf Art. 24c RPG im Zusammenhang mit Wohnbauerweiterungen.
Veranderungen am ausseren Erscheinungsbild missen gemass Art. 24c Abs. 3 RPG notig
sein oder eine Verbesserung darstellen. Demgegenlber verlangt Art. 24d Abs. 3 lit. b RPG,
dass die aussere Erscheinung im Wesentlichen unverandert bleibt. Dasselbe gilt fir die bau-
liche Grundstruktur, welche im Anwendungsbereich des Art. 24c RPG nicht erwahnt wird.
Erweiterungen gestutzt auf Art. 24d Abs. 1 RPG i.V.m. Art. 42a Abs. 1 RPV unterstehen da-
her auch bezlglich der Baugestaltung erhdhten Anforderungen. Wird durch die Wohnbauer-
weiterung das Mass einer blossen Instandhaltung Uberschritten, so hat die bauliche Mass-

nahme in jedem Fall fiir die zeitgemasse Wohnnutzung unumganglich zu sein.?%°

Die aussere Erscheinung i.S.v. Art. 24d Abs. 3 lit. b RPG betrifft sowohl die Dachkonstruktion

und die Fassade als auch die nadhere Umgebung.?”® Geringfiigige Anderungen wie der Ein-

265 ARE NW, Richtlinien 2016, S. 28 f.

266 BRD OW, Praxishandbuch 2023, S. 15.

267 ARE ZH, Arbeitshilfe 2023, S. 2.

268 Urteil des Schwyzer Verwaltungsgerichts vom 24. Oktober 2019, 111 2019 67 E. 7.4.2.
269 \/gl. Urteil des BGer 1C_618/2022 vom 30. Mai 2023 E. 5.4.

270 \/gl. BBI 1996, S. 544.
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bau von einzelnen Fenstern oder zusétzlichen Eingangen?’! sowie die Verbesserung des
ausseren Erscheinungsbildes sind zulassig.?’? Mit dem Unterschied, dass die baulichen
Massnahmen fir eine zeitgemasse Wohnnutzung unumganglich sein missen, handelt es

sich hierbei um die dhnlichen Voraussetzungen wie im Rahmen von Art. 24c Abs. 4 RPG.

Mit der baulichen Grundstruktur sind v.a. die statisch wichtigen Teile des Gebaudes ge-
meint.?”® Eine neue Raumaufteilung?* oder der Einbau weiterer Sanitarbereiche lassen die
bauliche Grundstruktur noch im Wesentlichen unverandert.?”> In jedem Fall unzulassig sind

jedoch Auskernungen des gesamten Gebaudes, Ersatz-, An- und Aufbauten.?”

Bundesgericht: Die Falle vor dem Bundesgericht werden meist bereits mangels Vorliegen
der Unumganglichkeit fur eine zeitgemasse Wohnnutzung oder aufgrund des freiwilligen Ab-
bruchs der Baute abgewiesen, weshalb keine Rechtsprechung zur Beurteilung der ausseren

Erscheinung und der baulichen Grundstruktur analysiert werden kann.?’”

Kantonale Praxis: Auch die kantonalen Gerichtsentscheide befassen sich hauptsachlich mit

Beschwerden, die bereits aufgrund anderer fehlenden Voraussetzungen abgewiesen werden
missen.?’® Bezlglich der Vorgaben zur dusseren Erscheinung und der baulichen Grund-
struktur im Zusammenhang mit Art. 24d Abs. 1 RPG hat der Kanton Bern Gestaltungsgrund-
satze bzgl. des Daches, der Fassade, des Fundamentes, der Wande, Boden und Decken
sowie der Umgebung festgelegt.?’® Ansonsten bestehen in den Kantonen lediglich allgemei-
ne Leitfaden zur Gestaltung von Bauten ausserhalb der Bauzone, welche fir samtliche Bau-

vorhaben gelten (vgl. C.I1.1.d.).
3. Exkurs: Streusiedlungsgebiet

Gehoren Gebiete mit einzelnen verteilten Gebauden zur traditionellen Bauweise eines Kan-
tons, kann dieser gestutzt auf Art. 39 Abs. 1 RPV sogenannte Streusiedlungsgebiete in sei-
nem Richtplan festlegen.?®® Der Bundesrat verankert damit eine Durchbrechung des Tren-

nungsgrundsatzes in der Verordnung.?®' Das Bundesrecht erlaubt insb. Umnutzungen von

271 MuGaLl, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 16.

272 BB| 1996, S. 544; WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 24d, N 10.

273 BB| 1996, S. 545; ALIG, FHB Baurecht, N 3.245.

274 \WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 24d, N 10.

275 MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 16.

276 BB| 1996, S. 545; MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24d, N 16.

217 Anstatt vieler: vgl. Urteile des BGer 1C_618/2022 vom 30. Mai 2023 E. 5.4; 1C_187/2011 vom
15. Marz 2012 E. 2.2; 1C_157/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.4.

278 Anstatt vieler: vgl. Urteil des Berner Verwaltungsgerichts vom 28. Mai 2021, 100.2020.17 E. 5.1 ff.;
Urteil des St. Galler Verwaltungsgerichts vom 16. Marz 2011, B 2010/193 E. 5.2.3; Urteil des
Bundner Verwaltungsgerichts vom 20. Januar 2009, R 08 82 E. 3e.

279 AGR BE, Gestaltungsgrundsatze 2015, S. 1 f.

280 JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 58.

281 \WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 24, N 28.
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Bauten zu landwirtschaftsfremden Wohnzwecken (vgl. Art. 39 Abs. 1 lit. a RPV). Der beste-
hende Wohnraum kann in den Okonomieteil erweitert werden, wobei die restriktiven Rege-
lungen gemass Art. 24c und Art. 24d Abs. 1 RPG nicht zu beachten sind.?®? Erweiterungs-
maoglichkeiten innerhalb des Gebaudes sind in Streusiedlungsgebieten nicht flachenmassig
begrenzt.?®3 Es muss lediglich das dussere Erscheinungsbild und die bauliche Grundstruktur
der Baute gewahrt bleiben (Art. 39 Abs. 3 RPV). Die Vorschriften von Art. 43a RPV sind wie

bei allen Ausnahmen ausserhalb der Bauzone einzuhalten.

Wohnbauerweiterungen in Streusiedlungsgebieten sind lediglich in Form von Umnutzungen
mdglich, jedoch sind hierbei weitergehende Erweiterungen zugelassen als im Rahmen von
Art. 24c und Art. 24d Abs. 1 RPG. Die Gesetzes- und Verfassungskonformitat von Art. 39
RPV wird jedoch insb. fir Wohnraumerweiterungen angezweifelt, da deren Umnutzungs-
und dadurch Erweiterungsmoglichkeiten in Art. 24d RPG abschliessend geregelt seien.?%*

Bis heute musste sich noch kein Gericht dazu aussern.?8®
D. Ausblick: RPG-Revision Il

Die Bevolkerung wachst, der verfligbare Boden jedoch nicht. Sowohl die Verfassung (Art. 2
Abs. 2, Art. 73 und Art. 75 Abs. 1 BV) als auch das Raumplanungsgesetz (Art. 1 Abs. 1
RPG) verankern das Ziel, die beschrankt verfligbare Ressource «Boden» nachhaltig zu nut-
zen. ¢ Das revisionsbediirftige Raumplanungsgesetz sollte daher in Bezug auf die heutigen
Gegebenheiten angepasst werden, insb. um das raumplanerische Anliegen der haushalteri-
schen Nutzung des Bodens auch in Zukunft sicherzustellen.?®” Die RPG-Revision wurde in
zwei Etappen aufgeteilt.?®® Die Anderungen der ersten Etappe traten per 1. Mai 2014 in
Kraft.?®® Die zweite Etappe beschéftigte sich vorwiegend mit der Thematik des Bauens aus-

serhalb der Bauzone.?%°
. Ziel und Entwicklung

Ein Anliegen war es, bessere Mdglichkeiten fur regionale rdumliche Spezialitdten zu schaf-
fen, was durch mehr Freiheit fur kantonale Regelungen zu erreichen versucht wurde.?®' Da-

mit dies jedoch nicht zu einer ausufernden Baukultur ausserhalb der Bauzonen in den Kan-

282 MuagaLl, PraxKomm RPG, Art. 24, N 36.

283 JUD/MARKSTEIN SCHMIDIGER, Raum & Umwelt 3/2020, S. 60; MUGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24,
N 36.

284 MuaGaLl, PraxKomm RPG, Art. 24, N 38.

285 MuGGLI, PraxKomm RPG, Art. 24, N 38; WALDMANN/HANNI, SHK RPG, Art. 24, N 27.

286 HANNI, S. 70.

287 BBl 2018, S. 7448.

288 \/gl. BBI 2010, S. 1061.

289 BB| 2018, S. 7448, 7458.

29 BBl 2018, S. 7458.

291 BBl 2018, S. 7458.
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tonen fihrt, wurden die Freiheiten mit Kompensationsmassnahmen sowie einer Beseiti-

gungspflicht verkn(ipft.22 Zudem sollten die Artikel Gbersichtlicher gegliedert werden.?%3

Der Bundesrat forderte, dass grossere Gestaltungsspielraume flir die Kantone nur bestehen
sollten, sofern insgesamt eine verbesserte Gesamtsituation erreicht werden kann.?®* Dies
muasse durch eine umfassende Richt- und Nutzungsplanung umgesetzt werden (Planungs-
und Kompensationsansatz).?®® Damit die Gebaudeanzahl ausserhalb der Bauzonen langer-
fristig nicht zunimmt, sollten daher vor einem Neubau nicht mehr bendtigte, bestehende Ge-
baude als Kompensationsmassnahme abgebrochen werden.?®® In den Raten wurde hierzu
kritisch gedussert, dass zur Erflllung des Kompensationsansatzes womaoglich nicht geni-

gend Objekte zum Abbruch zur Verfiigung stehen wiirden.?’

Die Referendumsfrist fir den Gesetzesentwurf ist am 15. Februar 2024 abgelaufen und die
bedingt zuriickgezogene Landschaftsinitiative wird nicht zur Volksabstimmung gelangen.?%
Die von der Bundesversammlung beschlossenen Anderungen des Raumplanungsgesetzes
vom 29. September 2023 umfassen insb. folgende Punkte: Das Stabilisationsziel wird klnftig
in Art. 1 Abs. 2 lit. b* RPG n.F. verankert sein. Mit einer Abbruchpramie soll ein Anreiz ge-
schaffen werden, um die Gebaudeanzahl ausserhalb der Bauzonen zu verringern (vgl.
Art. 5a RPG n.F.). Den Kantonen wird jedoch mit Art. 8c RPG n.F. die Freiheit gegeben,
spezielle Gebiete mit zu kompensierender Nutzung ausserhalb der Bauzonen auszuschei-
den. Die ursprunglich angedachte generelle Zweckbindung von Neubauten mit anschlies-

sender Beseitigungspflicht wurde nicht umgesetzt.?*°
Il Neuerungen beziiglich Wohnbauten und deren Erweiterungen

Spezifische Anderungen in Bezug auf Wohnbauten und Wohnbauerweiterungen werden nur
punktuell vorgenommen. Scheiden Kantone in ihrem Richtplan entsprechende Gebiete aus,
sind im Rahmen von Art. 8¢ Abs. 2 RPG n.F. z.B. vermehrt Umnutzungen von landwirt-
schaftlichen Bauten zur Wohnnutzung maéglich. Es missen hierfur jedoch Kompensations-
massnahmen getroffen werden (vgl. Art. 8¢ Abs. 1 RPG n.F.). Mit der Anpassung der Margi-
nalie von Art. 24c RPG n.F. in «altrechtliche Bauten und Anlagen» wird der Anwendungsbe-
reich der Bestimmung bereits auf Gesetzesstufe klargestellt. Bei Bewilligungen nach Art. 24d

RPG n.F. wird in Abs. 3 lit. b zusatzlich zur dusseren Erscheinung und der baulichen Grund-

292 BB| 2018, S. 7458 f.

293 BBI 2018, S. 7460.

294 BBI 2018, S. 7458.

2% BBI 2018, S. 7463 ff.

2% BBI 2018, S. 7470.

297 \Jotum Egger Mike, Amtl. Bull. NR 2019, S. 2030.
298 \/gl. BBI 2024, S. 360.

299 \/gl. BBI 2018, S. 7459.
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struktur auch die Erhaltung der Umgebung festgehalten. Die bereits bestehende Praxis wird
dadurch im Gesetz verankert (vgl. C.1l.2.c.). Zudem wurde der Wortlaut der neuen Bestim-
mung angepasst. Im Gegensatz zum geltenden Recht wird neu eine Erhaltung der wesentli-
chen Merkmale gefordert, anstatt die Baute im Wesentlichen unverandert lassen zu wollen.
Ob hiermit eine Lockerung bzgl. der Veranderungsmoglichkeiten angestrebt wurde, bleibt

nach Konsultation der Materialien unklar und wird von den Gerichten zu klaren sein.3®

Tiefgreifende Neuerungen bzgl. Wohnbauerweiterungen sind folglich nicht umgesetzt wor-
den. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Bestimmungen der RPV revidiert werden und ob
sich daraus Anderungen fiir die Méglichkeiten zur Wohnbauerweiterung in der Landwirt-
schaftszone ergeben. Das Inkrafttreten des revidierten Gesetzes inkl. Verordnung ist fur

Sommer 2025 geplant.®’
E. Fazit und Wiirdigung

Wohnbauerweiterungen und generell bauliche Massnahmen in der Landwirtschaftszone sind
an strenge Voraussetzungen geknupft. Eine ordentliche Baubewilligung wird nur erteilt, wenn
der erweiterte Wohnraum fiir den Landwirtschaftsbetrieb notwendig ist. Ausserdem kann die
Wohnflache aufgrund des Interesses an der haushalterischen Nutzung des Bodens nicht
uneingeschrankt vergrossert werden. Noch bewohnbare zonenwidrige Wohnhauser kdnnen
innerhalb der gesetzlich festgelegten Maximalgrenzen erweitert werden, wenn es sich um
altrechtliche Bauten handelt. Bei neurechtlichen Bauten ist eine Erweiterung lediglich im
Rahmen des flr eine zeitgemasse Wohnnutzung Unumganglichen mdoglich. Die Wahrung
der ausseren Erscheinung und die Einpassung in die Landschaft ist sodann bei samtlichen

Bauvorhaben zu berlcksichtigen.

Das Gesetz lasst einen gewissen Spielraum fur eine kantonale Praxis offen. Diese fallt zum
Teil dusserst unterschiedlich aus, weshalb der mogliche Umfang einer Wohnbauerweiterung
je nach Kanton stark variieren kann. Beispielsweise gewahren die Kantone trotz vorhandener
Richtwerte des ARE maximal zulassige Wohnflachen fir einen Betriebsleiter von knapp un-
terhalb bis beinahe im doppelten Umfang dieser Vorgaben. Die erlaubte Gesamtflache von
Wohnbauten befindet sich ebenfalls in einer Spannbreite von 300 bis 500 m?. Ob ein Betrieb
einer dauernden Uberwachung bedarf, wird in einigen Kantonen anhand der GVE, in ande-
ren anhand der SAK und in wieder anderen unabhangig von konkreten Werten entschieden.

Fir eine zeitgemasse Wohnnutzung unumganglich gilt teilweise lediglich ein Bad und eine

300 \/gl. ARE, Bericht Vernehmlassung RPG 2, S. 30 f.: Hier entsprach der Wortlaut der Bestimmung
derjenigen des geltenden Rechts, sollte jedoch in einen neuen Abs. 1P lit. b Gberflihrt werden.

301 Vgl. ARE, «RPG2 ist eine gelungene Revision», Bern 2024, www.are.admin.ch > Raumentwicklung
& Raumplanung > Raumplanungsrecht > Revision des Raumplanungsgesetzes > Revision RPG 2
und Landschaftsinitiative > «RPG2 ist eine gelungene Revision» (besucht am: 15. Juni 2024).
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Kiiche nach heutigem Standard, woanders wird eine gewisse in m? festgelegte Wohnflache
zugesprochen. Auch die Frage, ob ein aktiver Landwirt als Eigentiimer einer landwirtschaft-
lich genutzten Wohnbaute Anspruch auf eine ausserordentliche Baubewilligung nach
Art. 24c RPG fir deren Erweiterung hat, wird je nach Kanton unterschiedlich beantwortet.
Zur Erhaltung des Landschaftsbildes und Wahrung der traditionellen Baukultur existieren

kantons- oder gar regionsspezifische Bau- und Asthetikvorschriften.

Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Handhabungen in den Kantonen kdnnen berechtig-
terweise Forderungen nach einer einheitlicheren bundesweiten Regelung entstehen. Die
Bundesverfassung raumt dem Bund bzgl. der Raumplanung in Art. 75 Abs. 1 BV die Kompe-
tenz zu einer Grundsatzgesetzgebung ein.?*? Da insb. das raumplanerische Ziel der haushal-
terischen Nutzung des Bodens ein gesamtschweizerisches Anliegen ist, rechtfertigt sich eine
umfassendere Regelung zum Bauen ausserhalb der Bauzone.3*® Dennoch ist Raum fiir kan-
tonale und regionale Spezialitdten zu lassen, weshalb detailliertere bundesrechtliche Vor-
schriften der Verfassung entgegenstehen wirden.®* Eine Vereinheitlichung der Erweite-
rungsmaoglichkeiten flir Wohnbauten ausserhalb der Bauzone durch den Bund ist folglich
derzeit aus kompetenzrechtlichen Grinden nicht moglich. Die RPG-Revision Il unterstreicht
ausserdem das allgemeine Interesse an der Beibehaltung bzw. Erweiterung von individuellen

Gestaltungsmoglichkeiten fur die Kantone.

Den Kantonen ihren Freiraum zur Berticksichtigung regionsspezifischer Besonderheiten zu
belassen, erscheint sinnvoll. Dennoch herrschen kantonal derart grosse Unterschiede, dass
einem Bauherren je nach Kanton erheblich umfangreichere Erweiterungsmoglichkeiten zu-
gestanden werden als anderswo. Insbesondere der Kanton Obwalden sticht mit seinen
grosszlgigeren Handhabungen heraus. Der Umfang der erlaubten baulichen Massnahmen
hangt schlussendlich stets vom kantonalen Standort der Baute ab. Es kann festgehalten
werden, dass die kantonale Praxis teilweise kaum durchschaubar und zusétzlich von regel-
massigen Anderungen gepragt ist.>% Die Grenze der Zulassigkeit von Wohnbauerweiterun-
gen in der Landwirtschaftszone muss daher fir jeden Fall und fir jeden Kanton einzeln be-

stimmt werden.

302 RUCH/HETTICH, SG Komm. BV, Art. 75, N 28.

303 GRIFFEL, BSK BV, Art. 75, N 23; RUCH/HETTICH, SG Komm. BV, Art. 75, N 32.

304 \/gl. GRIFFEL, BSK BV, Art. 75, N 27; RUCH/HETTICH, SG Komm. BV, Art. 75, N 32.
305 \/gl. auch SCHERER, BauernZeitung, S. 4.

38



Selbstandigkeitserklarung

Ich bestatige mit meiner Unterschrift, dass ich die vorliegende Arbeit selbststandig ohne
fachliche Mitarbeit Dritter verfasst habe und in der Arbeit alle verwendeten Quellen angege-
ben habe. Ich willige ein, dass meine Arbeit mittels Plagiatserkennungssoftware Uberprift
werden kann, und nehme zur Kenntnis, dass eine Unkorrektheit gemass § 53 StuPO 2016

Disziplinarsanktionen nach sich ziehen kann.

Frenkendorf, 17. Juni 2024

Michelle Weyermann

39



	Cover_Magister_final
	magister_erste_seite_de
	WEYERMANN_Michelle_MA-Arbeit2024FS_korr_geschwärzt.pdf



